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Grußworte 
 
Stadtrat Melf Grantz 
 
Ich bin überwältigt, welche Resonanz unser Fachtag bei Ihnen als Fachkräften 
gefunden hat 
 
Besonders freue ich mich, dass sich hier ganz unterschiedliche Professionen 
zusammengefunden haben und dass auch aus der Landeshauptstadt ein solch reger 
Zuspruch erfolgt  
 
Als Stadtrat auch für das Amt für Jugend, Familie und Frauen habe ich naturgemäß 
ein großes Interesse, in unser Stadt alles zu tun, was zum Wohle und Nutzen der 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen möglich ist.  
 
Wie wir aus der Resilienzforschung wissen, sind  vor allem Familie, Schule und 
gesellschaftliche Teilhabe wesentliche Faktoren für ein Leben, dass es uns 
ermöglicht, den komplexen Anforderungen unserer Zeit gewachsen zu sein. 
Umgekehrt bedeutet dieses, dass (Kinder-)Armut, fehlende Bildungschancen und 
fehlender familiärer Zusammenhalt die Gefahr der Ausgrenzung und damit auch der 
Auffälligkeit stark erhöhen.  
 
Wir legen daher auf den frühen präventiven Bereich den größten Wert und 
unterstützen dadurch Familien und junge Menschen in einer Entwicklung, die 
Krisensituationen möglichst gering hält. 
Da auch, wie ich als Rechtsanwalt weiß, strafrechtliche Auffälligkeiten zur 
Entwicklung eines jungen Menschen gehören, in den meisten Fällen aber 
vorübergehend, werden wir auf Kriminalprävention auch zukünftig nicht verzichten 
können. 
 
Das Handlungskonzept „Stopp der Jugendgewalt“ des Landes Bremen trägt dem 
Rechnung, auch dadurch, dass den entwicklungsbedingten Auffälligkeiten mit 
pädagogischen Mitteln begegnet wird, aber auch dadurch, dass nach Wegen 
gesucht wird, wie mit der zwar geringen Anzahl an jungen Tätern, die aber quantitativ 
einen erheblichen Anteil an den Straftaten vorzuweisen haben, umgegangen werden 
soll. 
 
Dieser Fachtag ist in dieser Hinsicht ein wichtiger Baustein. Auf der einen Seite dient 
er der Vermittlung der wissenschaftlichen Erkenntnisse an Sie, an die Praxis,  weil 
auch wir immer dazulernen müssen;  auf der anderen Seite sollen Sie hautnah 
erleben, wer alles mit diesen jungen Menschen zu tun hat. Sie sollen für Ihre lokalen 
Ebenen Anstöße zu einer weiteren Zusammenarbeit, Vernetzung erhalten, damit 
nicht die wichtigste Ressource, über die unser Land verfügt, unsere Kinder, zu einem 
nennenswerten Teil ohne Bildung und  Arbeit aber mit einem „qualifizierten“ 
Strafregisterauszug vor uns steht. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Veranstaltung. 
Stadtrat Melf Grantz 
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Dr. Beate Porombka, Direktorin der Volkshochschule Bremerhaven  
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
im Namen der Volkshochschule heiße ich Sie alle herzlich zu dem  Fachtag 
„Gewaltkarrieren junger Menschen in Bremen und Bremerhaven“ willkommen.  
Gewaltkarrieren Jugendlicher im Kreislauf von Gewalt und Missachtung gehören 
heute landauf landab zu den zentralen Themen von Fachtagungen und 
wissenschaftlichen Publikationen der unterschiedlichsten Fachrichtungen.  
Sozialforscher, Soziologen, Psychologen, Pädagogen,  Neurowissenschaftler, 
Juristen und Kriminalwissenschaftler stehen dabei nicht selten in einem 
interdisziplinären Dialog – die Reihe ließe sich mühelos fortsetzen. Zentraler 
Kerngedanke aller Akteure ist, dass eine effektive Gewaltprävention heute nur 
gelingen  kann, wenn die verschiedenen Disziplinen bzw. Einrichtungen eng und 
vernetzt zusammenarbeiten.  
 
 
Ich freue mich dabei besonders, dass bei der heutigen Tagung auch ein 
Bildungsexperte des Justizvollzugs vertreten ist.  Hier habe ich vor vielen Jahren 
selbst im Rahmen der Konzeption und Durchführung eines transnationalen EU-
Projekts mit dem Titel „Sprechen statt Schlagen“ die Erfahrung machen müssen, 
dass die Resozialisierung im Strafvollzug in Form von Bildungsprojekten  eine 
Aufgabe ist, die seinerzeit noch in den Kinderschuhen steckte. Ein Blick über die 
Grenzen zu unseren europäischen Nachbarn lohnt sich auf diesem Feld. Leider gibt 
es für diesen wichtigen Bereich aus meiner Sicht nach wie vor viel zu wenig 
Fördermittel.  
 
 
Doch kommen wir zu unserem eigenen Anteil als kommunales 
Weiterbildungszentrum. Auch wir, die Volkshochschule Bremerhaven, stellen im 
Rahmen der dringend geforderten Vernetzungsarbeit unsere Kompetenz in den 
Dienst der Gewaltprävention.  
 
 
Das heißt konkret für den Bereich allgemeine und politische Bildung: 
Wir führen einerseits gezielt eine große Reihe von Veranstaltungen mit den 
unterschiedlichsten Themenschwerpunkten zur Stärkung der Erziehungskompetenz 
durch, und wir initiieren andererseits Kooperationen mit verschiedenen Trägern zu 
Fragestellungen rechtsradikal motivierter Gewalt. Damit wenden wir uns sowohl an 
die Zielgruppe der Jugendlichen als auch an Eltern, an Fachpersonal bzw. direkt an 
die Polizei.  
 
Darüber hinaus suchen wir gezielt die Zusammenarbeit mit Schulen im Rahmen von 
Zivilcourage- und Toleranzprojekten.  „Argumentations- und Konfliktlösungstraining 
gegen Stammtischparolen“ soll hier nur als ein Beispiel genannt werden.  
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Meine Damen und Herren, Gewalt – ob als Jugendgewalt, fremdenfeindliche Gewalt, 
ethnischer Konflikt oder Gewalt in der Familie – ist nicht die Abweichung von der 
Normalität, ist nicht das schlechterdings Andere unserer modernen Gesellschaft, das 
als eine Art Naturkraft jenseits der sozialen Ordnung  in die eigentlich gewaltfreie  
Gesellschaft hereinbricht. Das soziale Phänomen „Gewalt“ – und insbesondere 
Jugendgewalt -  gehört zu dieser unserer Gesellschaft, wird gleichsam von ihr mit 
hervorgebracht.  
 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine interessante Tagung mit vielen neuen Impulsen und 
der Möglichkeit zum interdisziplinären Austausch. 
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Einleitung 
Horst Alester, Jugendhilfeplaner Bremerhaven 
 
 
Fachtag „Gewaltkarrieren“ junger Menschen in Bremen  und Bremerhaven 
 
Als Fortsetzung des Fachtages vom 09.04.2008 in Bremen und unter 
Berücksichtigung der dort gewonnenen Erkenntnisse sollten in Bremerhaven neben 
der Klärung von eher theoretischen, wissenschaftlichen Aspekten auch der 
operativen Ebene, den Praktikern die Möglichkeit des Austausches geboten werden. 
Themen wie die Durchführung von Jugendhilfemaßnahmen im Jugendstrafverfahren 
(§ 36a SGB VIII) oder auch inwieweit wir „Gewaltkarrieren“ im Alltag bei den jungen 
Menschen konstatieren können, beschäftigen alle teilnehmenden Akteure.  
 
Strafrechtliche Auffälligkeit junger Menschen in Br emerhaven: 
 
Die Ausrichter des Fachtages  teilen  die im Schrifttum und durch die 
wissenschaftliche Forschung gewonnene Einschätzung, dass die strafrechtliche 
Auffälligkeit junger Menschen zum überwiegenden Teil entwicklungsbedingt und 
"vorübergehend" ist. Im Fokus der Jugendhilfe im Strafverfahren stehen von daher 
die im Verhältnis wenigen, aber durch erhebliche quantitative wie qualitative Delikte 
auffallenden Jugendlichen und Heranwachsenden, bei denen eine Verfestigung der 
Delinquenz zu befürchten ist. 

 

Gerade im Jugendstrafverfahren - ausgehend von der Prämisse, dass ein junger 
Mensch in der Entwicklung erzieherisch beeinflussbar ist (Erziehungsgedanke) - sind 
die kriminogenen Faktoren auf Grund fehlender persönlicher wie gesellschaftlicher 
Partizipationsmöglichkeiten der Einstieg für die Jugendhilfe. Die Möglichkeiten des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (§§ 1, 27 ff) liegen darin, junge Menschen in ihrer 
individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, 
Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen . 

 

Erkenntnisse aus den Jugendstrafverfahren  

 

Im Fokus dieses Fachtages standen die Bremerhavener Bedingungen. Als 
Grundlage der Beurteilung sollen die folgenden Ausführungen dienen. Über die 
Jugendhilfe im Strafverfahren erhebt das Amt für Jugend, Familie und Frauen 
Bremerhaven (Jugendamt/Jugendgerichtshilfe) Daten zur Anzahl der Täter wie auch 
ausgewählter Delikte. Diese Zahlen sind in der Regel deutlich niedriger, als die der 
polizeilichen Kriminalstatistik. Dieses liegt zum einen daran, dass die 
Staatsanwaltschaft Fälle wegen Geringfügigkeit oder wegen nicht hinreichenden 
Tatverdachtes einstellt und zum anderen daran, dass Jugendstaatsanwälte und 
Jugendrichter nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)die Möglichkeit haben, 
Verfahren ohne Verurteilung einzustellen.  
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Fallzahlen:  
 
 In der folgenden Abbildung ist die Entwicklung der Fallzahlen, die 
Geschlechterverteilung und die Differenzierung in Jugendliche und Heranwachsende 
abzulesen. 
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Erkennbar ist eine „Wellenbewegung“, die sich in den einzelnen Kategorien fortsetzt, 
die aber auch eine Kontinuität erkennen lässt, die die These von der 
„entwicklungsbedingten Auffälligkeit“, mit der das Aufwachsen verbunden ist, 
bestätigt.  
 
Gewaltdelikte: 
2009 Anteil der Gewaltdelikte an dem Anklageaufkomm en 
 

84%

16%

Anklagen gesamt

Gew altdelikte

 
Diese und die folgenden Darstellungen beleuchten primär den Personenkreis, der 
zwar nur einen kleinen Anteil an der Gesamttäterpopulation ausmacht, der aber 
besondere Aufmerksamkeit verdient, weil er besonders gefährdet, aber auch 
gefährlich ist. Das Repertoire der Jugendhilfe kann hier besonders nachhaltig Hilfe 
bieten, wenn es frühzeitig und konsequent genutzt wird.    
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Spezifizierung der Gewaltdelikte:  
 
In der folgenden Abbildung stellen wir die Entwicklung der einzelnen Gewaltdelikte 
(zusammengefasst als Gewaltdelikte werden Körperverletzung, gefährliche/schwere 
Körperverletzung, Raub, räuberische Erpressung, sex. Nötigung, 
Vergewaltigung/auch Versuch, Tötungsdelikte/auch Versuch, aber ohne 
Straßenverkehr) für die letzten neun Jahre dar. Zwar befinden sich die Zahlen seit 
Jahren auf hohem Niveau, von einer besorgniserregende Entwicklung  im Bereich 
der jugendstrafrechtlichen Auffälligkeiten ist aber nicht auszugehen. 
 

50

60

90 90

99

107

95

88

61

76

36

46

54

80

90

59

129

118

54

61
66

95

105

131

49

62

55

40

58
54

1 1
4 2 1 2 2 3 1 12 2 2 2 1 3 2 1 2 0

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Körperverletzung Gefährliche Körperverletzung Raub, räuber. Erpressung, sex. Nötigung etc.

Vergew altigung (und Versuch) Tötungsdelikte (u. Versuch) ohne Straßenverkehr

 
 
Wie auf den ersten Blick erkennbar, ist gegenüber den „Hochzeiten“ ein Rückgang 
der einzelnen Gewaltdelikte zwischen 20 – 30% zu verzeichnen. Diese 
„Wellenbewegung“ innerhalb einer bestimmten Größenordnung lässt sich seit ca. 
1980 mit unseren eigenen Erhebungen belegen und demonstriert, wie oben 
angeführt, entwicklungsbedingte Auffälligkeiten, aber auch, dass das ebenfalls sich 
wellenförmig immer wieder zeigende Medieninteresse an „Jugendkriminalität“ 
unabhängig von den tatsächlichen Gegebenheiten ist.  
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Anteil Gewaltdelikte an der Gesamtpopulation:  
 
Hinsichtlich des Verhältnisses der gesamten Gewaltdelikte zu der Gesamtpopulation 
ist diese Tendenz – wenn auch nicht so gravierend – ebenfalls zu verzeichnen und 
der folgenden Grafik zu entnehmen. Auch wenn die mediale Präsens der 
„Jugendgewalt“ überzeichnet ist, müssen und wollen wir die vorhandenen Fälle nicht 
als unabänderlich hinnehmen. Wir werden auch zukünftig in Zusammenarbeit mit der 
GISBU (Gesellschaft für integrative soziale Beratung und Unterstützung mbH) im 
Rahmen der Jugendhilfe im Strafverfahren im Zusammenwirken mit den 
Jugendrichtern und –staatsanwälten und den sozialen Diensten der Justiz mit 
geeigneten Hilfen zur Erziehung diesen Taten begegnen. 
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Geschlechtsspezifische Auswertung: 
 
Unter Gendergesichtspunkten ist sicher erwähnenswert, dass es einen deutlichen 
Anstieg weiblicher Täter in den letzten 20 Jahren gab, auch wenn weiterhin der 
überwiegende Teil der Straftaten, speziell auch im Gewaltbereich, von männlichen 
Tätern begangen wird.  
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Die Darstellungen von 2009 dienen  lediglich schlaglichtartig der Verdeutlichung; die 
aussagekräftigere Entwicklung ist der vorhergehenden Abbildung zu entnehmen.  
 
 
Durch den geringen Anteil an den Straftaten reduziert sich der Anteil der 
Teilnehmerinnen an den Jugendhilfemaßnahmen, die wir im Jugendstrafverfahren in 
Bremerhaven anbieten, weiter. Von daher hat es sich bisher nicht verwirklichen 
lassen, spezielle Angebote für Mädchen/Frauen anzubieten. Im Gegenteil wird von 
den Fachkräften konstatiert, dass die Teilnahme einzelner weiblicher Verurteilter an 
den sozialen Trainingskursen oder Arbeitsweisungen, durchaus positive 
Auswirkungen bei den männlichen Verurteilten (Sozial- und Sprachverhalten) hat. Da 
dieses Geschehen innerhalb eines pädagogischen Settings abläuft, profitieren alle. 
 
Verteilung nach Nationalitäten 
 
Ausländeranteil: 
 
Die Zahlen hinsichtlich strafrechtlich auffälliger ausländischer junger Menschen oder 
mit Migrationshintergrund ist in den letzten Jahren relativ konstant geblieben, nach 
einem Anstieg vor 3 Jahren sogar deutlich rückläufig.  
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Nationalitäten: 
 
Die begangenen Straftaten verteilen sich, wie in der folgenden Grafik dargestellt. Der 
Anteil spiegelt auch den Anteil an der Bevölkerung wieder. Weder hinsichtlich des 
Anklageaufkommens noch hinsichtlich einzelner (Gewalt-)Delikte gibt es signifikante 
Unterschiede zur Gesamtpopulation. Gravierender ist das Geschlecht; 
Jugendstraftaten und hier speziell Gewalttaten, sind ein Jungen-/Männerphänomen. 
Zu den Gründen liegen hinlänglich Studien vor.   
 
 

106; 46%

34; 15%

13; 6%

6; 3%

10; 4%

1; 0%

14; 6%

40; 18%

4; 2%

Türken

ehem. Jugoslaw en

Portugiesen

Sonstige

Asylbew erber

Kurden

Polen

Deutsch-Russen

Sonstige (GUS)

 
 
Resümee: 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass trotz der großen sozialen Verwerfungen in 
Bremerhaven für den Bereich der Jugendkriminalität und Jugendgewalt eine positive 
Bilanz gezogen werden kann. Diese spiegelt sich besonders deutlich in der  
Verurteiltenstatistik des Landes Bremen wieder. Die Zahlen für das Land Bremen 
zeigen, dass die Anzahl der Verurteilungen ohne Bewährung im Jahre 2008 auf 50 
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runtergegangen sind  und die Zahlen der „einsitzenden Strafgefangenen mit 
Jugendstrafe“ mit 44 ebenfalls sehr gering sind. Dieses lässt sich so interpretieren, 
dass vor allem gravierende, d.h. schwere Delikte, die eine Jugendstrafe ohne 
Bewährung erforderlich machen würden, erheblich zurückgegangen sind. 
 
Erzieherische Maßnahmen im Bereich des Jugendstrafv erfahrens:  
 
Die im JGG aufgeführten Maßnahmen im Bereich der Weisungen und Auflagen sind 
nicht abschließend benannt, stellen aber nur einen geringen Teil der auch auf 
straffällige junge Menschen anwendbaren erzieherischen Hilfen dar. Konkret sind 
dieses: 
- Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe in Verbindung mi t dem freien Träger 

nach dem JGG:  
a. Werkstatt „Holzbock“ zur Ableistung von Arbeitsauflagen. .  
b. Soziale Trainingskurse.  
c. Betreuungsweisungen 
d. Antigewalttraining  
e. Täter-Opfer-Ausgleich. 

 
Soziale Trainingskurse: 
 
Exemplarisch stellen wir für diesen Bereich die Sozialen Trainingskurse, die 
gemeinsam von der Jugendgerichtshilfe und dem freien Träger der Jugendhilfe 
durchgeführt werden, vor. Die Arbeit im Sozialen Trainingskurs lässt sich in drei 
große Bereiche einteilen, die sich, je nach Bedarf und Gruppenzusammensetzung, 
wiederholen. 
 Zum einen ist es der Bereich der Reflektion der eigenen Person bzw. die 
Wahrnehmung des Gegenübers und der angemessene soziale Umgang mit anderen 
und in der Gruppe. Um hier Grundlagen zu schaffen oder im Idealfall schon 
vorhandene Grundlagen zu stabilisieren, wurde themenzentriert in den Bereichen:  
 
- Selbst- und Fremdwahrnehmung 
- Sexualität und Beziehungen 
- Drogen 
- Kommunikation  
- Lebensplanung 

 
gearbeitet. Dieses geschah im Rahmen von Gruppen- und Einzelgesprächen, in 
Form des „heißen Stuhles“ oder auch im Partnerinterview, sowie Arbeitsbögen die es 
auszufüllen galt. 
 
Der zweite große Bereich betrifft das erarbeiten von Gruppenregeln und die folgende 
Auseinandersetzung mit den Straftaten sowie das Anti-Gewalt-Training. Hier ist 
immer wieder zu erkennen, dass auch dieser zeitliche Ablauf eingehalten werden 
muss.  
 
Die Gruppenregeln müssen - auch für  „Neue“- konkret besprochen und verbindlich 
sein, damit dann die Auseinandersetzung mit der eigenen Straftat in Angriff 
genommen werden kann. Dies geschieht auf unterschiedlichste Art und Weise und 
immer unter Berücksichtigung der jeweiligen persönlichen Eigenarten, Stärken und 
Schwächen des Teilnehmers, aber stets mit dem Ergebnis der Konfrontation mit dem 
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unerwünschten Verhalten in der Gruppe und der Erarbeitung von 
Verhaltensalternativen. Daraus resultiert dann die Durchführung eines Anti-Gewalt-
Trainings um den Jugendlichen/Heranwachsenden die Möglichkeit zu geben, sich 
sowohl theoretisch als auch praktisch darin zu üben, Verhaltensmodifikationen zu 
erreichen.  
 
Der dritte Bereich der Arbeit des Sozialen Trainingskurses ist die gemeinsame 
Gestaltung der Freizeit. Das bedeutet sowohl Spiel- und Spaßtreffen als auch die 
Planung und Durchführung von Tagesfahrten, Feiern, Theaterbesuchen etc., in die 
die jungen Menschen mit einbezogen werden.  
Für das Jahr 2009 hieß das, in den Sommerferien in den Heide-Park Soltau zu 
fahren; wir besuchten das GHJ (Gefangene helfen Jugendlichen) Projekt der JVA in 
Bremen, sahen uns das Theaterstück „Chatroom“ im „Theo“ an und feierten zum 
Abschluss des Jahres gemeinsam Weihnachten in unserem Gruppenraum. 
Abschließend können wir auf ein positives Arbeitsjahr, mit den üblichen Höhen und 
Tiefen, zurückblicken.  
 
Die statistische Auswertung stellt sich für das zurückliegende Jahr folgendermaßen 
dar: 
 
Insgesamt 35 Vorgänge von Jugendlichen und Heranwachsenden wurden im 
Berichtzeitraum bearbeitet.  
 
Aus 2008 wurden 10 Jugendliche/Heranwachsende übernommen, die zum 
Jahreswechsel Teilnehmer des Sozialen Trainingskurses waren und im laufe des 
Jahres 2009 den Sozialen Trainingskurs beendeten. Davon haben 8 
Jugendliche/Heranwachsende den Sozialen Trainingskurses erledigt und für 2 
Jugendliche/Heranwachsende blieb die Teilnahme am Sozialen Trainingskurs 
unerledigt.  
 
15 Jugendliche/Heranwachsende haben den Sozialen Trainingskurs 2009 begonnen 
und beendet. 10 Jugendliche/Heranwachsende haben den Sozialen Trainingskurs 
erledigt und 5 Jugendliche/Heranwachsende haben den Sozialen Trainingskurs 
unerledigt verlassen.  
 
Bereich Prävention in Bremerhaven:  
 
Präventionsmaßnahmen in Bremerhaven  

 
Präventionsrat seit 1993: Neben diversen Aktivitäten hat es sich der 
Präventionsrat zur Aufgabe gemacht, die Arbeit der Schulen gegen Gewalt zu 
unterstützen. Er verleiht Schulen der Sekundarstufe I, die nachweislich 
grundlegende Kriterien für eine gute Gewaltprävention erfüllen und fortlaufend an 
Verbesserungen arbeiten, das Siegel „gewaltfreie Schule“. 
 
Präventionsverein seit 2006 

 
- Beratungslotse:  Durch den Beratungslotsen soll die Arbeit unterschiedlicher 

Einrichtungen im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen 
verbessert  werden. Hierzu bietet der Beratungslotse ein Verzeichnis aller mit 
dieser Klientel befassten Institutionen und Initiativen in Bremerhaven nebst  
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Angebotsbeschreibung und direkten Ansprechpartnern an. Der Beratungslotse 
ist auch Online einsehbar. 

 
- Mut gegen Gewalt -  Mut  zur Zivilcourage: Dieses Projekt wurde 2004 mit dem 

Deutschen Förderpreis Kriminalprävention ausgezeichnet. Vorbildlich und damit 
preiswürdig fand die Jury dieses Projekt insbesondere deshalb, weil es von 
Anfang an klare Auswahlkriterien zur Einzelprojektumsetzung und dessen weitere 
Evaluation festgelegt hat, die das Ziel der Verbesserung des couragierten 
Verhaltens im Stadtteil konsequent verfolgen. 

- Bremerhavener Nacht der Jugend "Mut gegen Gewalt"  (BNdJ): Geschichtlich 
setzt die BNdJ an der Reichspogromnacht an, aktuell an der Gewalt und den 
Strategien, die im Verlauf der letzten Jahre in den Projekten "Mut gegen Gewalt" 
erarbeitet wurden. 

- Schwarzlichttheater:  Durch Darstellung verschiedener Gewaltsituationen im 
Schwarzlicht soll eine Stabilisierung und Sensibilisierung der Jugendlichen im 
Bezug auf das Thema Gewalt erreicht werden. Dieses von den Jugendlichen 
selbst entwickelte Theaterstück soll zugleich der Entwicklung von Möglichkeiten 
zur Bewältigung von Konfliktsituationen dienen. Es wird an verschiedenen 
Schulen aufgeführt und soll als Impulsgebung für Workshops zu dem Thema 
Gewalt genutzt werden. 

- Polizeipuppenbühne:  Die Polizeipuppenbühne agiert mit kriminalpräventiver 
Intension. Es sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrer (mit unterschiedlichen, 
selbst entwickelten Theaterstücken) für Gewaltproblematiken sensibilisiert 
werden. Gleichzeitig wird der Schule die einmalige Gelegenheit geboten, 
Gewaltprävention innerhalb eines Schulprojektes mit Unterstützung des in diesem 
Bereich anerkannten Mediums "Puppe" konzeptionell zu verarbeiten. So werben 
Schule und Polizei gemeinsam für mehr Zivilcourage und mit dem Gedanken 
"Mut gegen Gewalt" medienwirksam weiterzutragen. 

- Streitschlichtung in der Schule:  Eltern und Betreuungskräfte werden über das 
Projekt Streitschlichtung informiert und erfahren, wie sie in das Konzept der 
Gewaltprävention eingebunden werden können. Es findet eine 
schulübergreifende Qualifizierung "Grundausbildung Mediation" statt. Die neu 
ausgebildeten Eltern und Betreuungskräfte werden in das schulische 
Gesamtkonzept - mit den Schülern als Streitschlichtern - der Streitschlichtung 
integriert. 

- Kinder- und Jugendschutz im Internet:  Es wird davon ausgegangen, dass nur 
über die Vermittlung von Medienkompetenz an alle Beteiligten dieser Thematik 
langfristig begegnet werden kann. Ein gemeinsam entwickelter Flyer wird an 
Kinder und Jugendliche verteilt, Schulungen für Multiplikatoren und 
Elterninfoabende geplant. 

- Soziale Trainingskurse für strafunmündige Kinder: Die eingehenden 
Polizeimeldungen werden durch den ASD geprüft und an einen Träger 
weitergeleitet. Im Rahmen von verhaltenstherapeutischer Gruppenarbeit wird mit 
den Kindern ihre persönliche Situation aufgearbeitet und bewusst gemacht. Es 
wird ein Abschlussbericht, der mit den Eltern besprochen wird und an den ASD 
mit weiteren Empfehlungen gegeben wird, erstellt.  



 14 

- Arbeitskreis Jugendstrafrechtspflege:  Der seit 20 Jahren existierende 
Arbeitskreis setzt sich aus Vertretern der Justiz, Bewährungshilfe, den freien 
Trägern, Schule, Polizei und der Jugendgerichtshilfe zusammen. Die 
Verbesserung der Kooperation, strukturell wie auch einzelfallbezogen, ist neben 
der Begleitung von Veränderungsprozessen im Bereich des Jugendstrafrechts 
das Hauptanliegen. Die in den letzten Jahren zu konstatierende Stagnation wollen 
wir nicht hinnehmen und erhoffen uns entsprechende Impulse von dem Fachtag 
am 05.02.2010. 
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Tagungsprogramm 
 
„Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. D ie jungen Leute hören 
nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist n ahe.“ (Keilinschrifttext aus 
Ur um 2000 v.Chr.) 
 
Im Rahmen des Handlungskonzeptes „Stopp der Jugendgewalt“ findet diese 
Fortsetzungsveranstaltung  der Landesfach-tagung vom 09.04.2008 in Bremen statt. 
Wir werden auf der Basis der dort von allen am Jugendstrafverfahren beteiligten 
Akteuren gelieferten Erkenntnisse und neuster wissenschaftlicher 
Forschungsergebnisse der Kriminologie versuchen, für die lokalen Ebenen Anstöße 
für eine systemübergreifende Zusammenarbeit zu geben. Ergänzt um die 
Auseinandersetzung über die  Wirksamkeit von Maßnahmen  und der Steuerungs-
verantwortung der Jugendhilfe in der Jugendstraffälligenhilfe, wollen wir erreichen, 
dass eine multiprofessionelle Zusammenarbeit unser Handeln bestimmt und nicht 
„Alltagstheorien“ wie die oben zitierte aus Ur! 
 
 
Programm 
 
09:00 Uhr Begrüßung 
  Stadtrat Melf Grantz 
  Dr. Beate Porombka 
 
09:20 Uhr Einführung 

Horst Alester (Amt für Jugend, Familie und Frauen Bremerhaven) 
 
09:40 Uhr Prof. Dr. Klaus Boers (Universität Münster) 

 „Kontinuität und Abbruch -“ 
Delinquenzverläufe vom Jugend- zum Erwachsenen- alt er“  

 
10:45 Uhr Kaffeepause 
 
11:00 Uhr Dr. Stefan Suhling (Bildungsinst. nds. Justizvollzug) 

„Prinzipien wirksamer Maßnahmen im Umgang mit junge n Delinquenten“ 

 
12:00 Uhr Mittagspause 
 
13:00 Uhr Uwe Jung-Pätzold (Jugendamt Pforzheim) 

„Die Steuerungsverant-wortung des Jugendamtes und d ie Mitwirkung in 
Jugendstrafverfahren - § 36a SGB VIII und die Folge n 

 
14:00 Uhr Podiumsdiskussion 
 
15:15 Uhr Ende der Veranstaltung 
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Referenten 
 

• Prof. Dr. Klaus Boers  (Professor für Kriminologie an der Universität Münster. 
Direktor des Instituts für Kriminalwissenschaften) 

• Dr. Stefan Suhling  (Wissenschaftlicher Mitarbeiter und stellvertretender Leiter 
des Bildungsinstituts des niedersächsischen Justizvollzugs) 

• Uwe Jung-Pätzold (Stellvertretender Abteilungsleiter Jugendamt Stadt 
Pforzheim, Schwerpunkt „Jugendkriminalität) 

 
 
Tagungsmoderation 
 

• Herr Volker Ortgies ( Ortspolizeibehörde Bremerhaven) 
 
 
PodiumsteilnehmerInnen 
 

• Generalstaatsanwältin Dr. Kirsten Graalmann-Scheerer 
• Jugendrichter Frank Böhm 
• Prof. Dr. Klaus Boers 
• Dr. Stefan Suhling 
• Uwe Jung-Pätzold 
• Horst Alester 
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Prof. Dr. Klaus Boers (Universität Münster) 
„Kontinuität und Abbruch -“Delinquenzverläufe vom 
Jugend- zum Erwachsenenalter 
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Dr. Stefan Suhling (Bildungsinst. nds. Justizvollzug) 
„Prinzipien wirksamer Maßnahmen im Umgang mit junge n 
Delinquenten“ 
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Uwe Jung-Pätzold (Jugendamt Pforzheim) 
„Die Steuerungsverant-wortung des Jugendamtes und d ie 
Mitwirkung in Jugendstrafverfahren - § 36a SGB VIII  und 
die Folgen 
 
Uwe Jung-Pätzold 
 
§ 36a SGB VIII mit seiner Betonung der Steuerungsverantwortung des Jugendamtes 
bei Jugendhilfeleistungen auch im Zusammenhang mit Jugendstrafverfahren ist zwar 
bereits seit 01.10.2005 in Kraft, bietet aber weiterhin Anlass für kontroverse 
Diskussionen und ist Auslöser für ein mögliches (3.) JGG-Änderungsgesetz. Der 
Verfasser nimmt in seinem Beitrag dezidiert Stellung zum Selbstverständnis der 
Jugendhilfe in der Mitwirkung in Jugendstrafverfahren vor dem Hintergrund des § 36a 
SGB VIII.  
 
 
Vorbemerkung 
„Straffälligkeit von jungen Menschen löst in Jugendhilfe und Justiz unterschiedliche 
Abklärungs- und Entscheidungsnotwendigkeiten aus. Jugendhilfe und Justiz sind 
zwei verschiedene Systeme mit unterschiedlichen gesetzlichen Aufgaben. Für beide 
Institutionen ist zu klären, welche Konsequenzen das Tätigwerden der jeweils einen 
Institution für die andere hat.“ So lauten die einleitenden Sätze im Positionspapier 
der vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg 
herausgegebenen Broschüre zur Mitwirkung des Jugendamtes in Verfahren nach 
dem Jugendgerichtsgesetz.1 Damit ist die zentrale Problematik benannt, die durch 
die Einführung des § 36a SGB VIII erneut augenfällig geworden ist. Diese 
Problematik bestand allerdings schon vorher – spätestens mit Einführung des SGB 
VIII. Das eher ordnungspolitisch ausgerichtete Jugendwohlfahrtsgesetz wurde am 
03.10.1990 bzw. 01.01.1991 durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz/SGB VIII 
abgelöst. Hier wurde jedoch nicht nur ein Gesetz durch ein anderes ersetzt, es wurde 
im Selbstverständnis der Jugendhilfe ein – lange diskutierter – Perspektivenwechsel 
vorgenommen.2 Im Mittelpunkt steht der junge Mensch (und dessen 
Personensorgeberechtigten), der zwar Ansprüche gegenüber staatlichen 
Erziehungsleistungen hat, diese aber – unterhalb der Schwelle 
Kindeswohlgefährdung – nach eigenem Wunsch annehmen oder ablehnen kann. 
Wenn eine defizitäre psycho-soziale Lebenslage eines jungen Menschen erkennbar 
ist, welcher durch Jugendhilfeleistungen begegnet werden kann, so muss die 
Jugendhilfe um deren Annahme werben, motivieren, zur Not aufdrängen, aber sie 
kann keinesfalls Hilfen anordnen.3 Das SGB VIII kennt als einzige wirkliche 
Eingriffsbefugnis nur die Inobhutnahme als vorübergehende Schutzmaßnahme von 
Kindern und Jugendlichen. Gleichzeitig wirkt die dem Freiwilligkeitsparadigma 
verpflichtete Jugendhilfe in Jugendstrafverfahren mit, die wie alle Strafverfahren 
durch verfahrenssichernde Zwangsmaßnahmen, verbindliche Anordnungen und 
vollstreckbare Entscheidungen gekennzeichnet sind. Dem SGB VIII steht ein JGG 
gegenüber, das entgegen der Ankündigungen zu Anfang der 90er Jahre im Hinblick 
auf die Rolle der Jugendhilfe im Strafverfahren eine „Reformruine“ blieb.  
                                                 
1 KVJS, 2007, S. 6 
2 WMOS-WIESNER, 2006, Einleitung Rn. 60 
3 WMOS-WIESNER, 2006, § 1 Rn. 26 
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Zum 01.01.2008 wurde in § 2 Abs. 1 JGG das Ziel des Jugendstrafrechts kodifiziert: 
„Die Anwendung des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten Straftaten eines 
Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, 
sind die Rechtsfolgen und unter Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch 
das Verfahren vorrangig am Erziehungsgedanken auszurichten.“ Wie dieses Ziel sich 
zu dem der Jugendhilfe verhält hat JOCHEN GOERDELER zutreffend ausgeführt: 
„Der neue § 2 Abs. 1 S. 1 stellt klar, dass Erziehung kein Ziel an sich ist, sondern es 
um die Mittel geht, mit denen das Ziel der Legalbewährung erreicht werden kann. In 
der Festlegung des Ziels der Anwendung des Jugendstrafrechts auf die 
Legalbewährung des jungen Beschuldigten liegt zunächst eine Begrenzung der 
erzieherischen Bemühungen: Im deutlichen Kontrast zum Jugendhilferecht, geht es 
dem Jugendstrafrecht nicht um eine umfassende Persönlichkeitsförderung des 
jungen Menschen um seiner selbst willen. § 1 Abs. 1 SGB VIII formuliert: Jeder junge 
Mensch hat ein Recht auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Während dort ein Recht auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gewährt wird, geht 
es hier darum, mit Mitteln der Erziehung zu erreichen, dass der junge Mensch sich im 
strafrechtlichen Sinne sozialadäquat zu verhalten lernt.“4 
Obwohl Jugendhilfe und Jugendgerichtsbarkeit in den Zugangswegen zu den 
betroffenen jungen Menschen, den Mitteln, den Methoden, den Handlungsmaximen 
und sogar im Ziel differieren, sind sie auf eine gedeihliche Zusammenarbeit 
angewiesen. Gerade wenn es darum geht, Jugendhilfeleistungen in das 
Strafverfahren einzubringen, die strafrechtliche Sanktionen überflüssig machen 
können (nämlich dann, wenn die Ziele von Jugendstrafrecht und Jugendhilfe im 
betreffenden Einzelfall deckungsgleich sind oder zumindest eine deutliche 
Schnittmenge haben), ist die trotz gesetzlicher Divergenzen gewollte enge 
Kooperation gefordert. Um mit diesem Dilemma konstruktiv umgehen zu können, ist 
es wichtig, dass jede Institution weiß, in welchem Selbstverständnis die jeweils 
andere arbeitet und wo die Möglichkeiten und Grenzen der Kooperation liegen. Mit 
Einführung des § 36a SGB VIII wurde versucht, dies für die Jugendhilfe klarer als 
bisher im SGB VIII zu beschreiben. Deshalb ist es klug gewesen, § 36a SGB VIII 
nicht nur auf die ursprüngliche Problematik selbstbeschaffter Jugendhilfeleistungen 
zu beschränken, sondern in Abs. 1, 2. Halbsatz auch den Bezug zu familien- und 
jugendrichterlichen Anordnungen herzustellen. 
 
 
Der Weg des § 36a ins SGB VIII 
Der § 36a SGB VIII nimmt die Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichts auf, 
das 2001 eine Entscheidung dahingehend getroffen hat, wonach die 
Selbstbeschaffung einer Jugendhilfeleistung ohne Zustimmung des Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe, diesen nicht zur Übernahme der Kosten verpflichtet. 
Begründet wurde dies u. a. damit, dass der Träger der öffentlichen Jugendhilfe seiner 
Steuerungs- und Gesamtverantwortung nicht nachkommen könne, wenn er als 
bloßer Kostenträger tätig wird. 
 
Im Zuge der sich Anfang des Jahrtausends verschärfenden Finanzkrise der 
Kommunen gab es u. a. ein Gesetzesantrag des Freistaates Bayern zu einem 
Gesetz zur Entlastung der Kommunen im sozialen Bereich (Kommunales 

                                                 
4 GOERDELER, 2008, S. 137 
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Entlastungsgesetz – KEG). Dort gab es ebenfalls den Vorschlag einen § 36a ins 
SGB VIII aufzunehmen mit dem Wortlaut: „Die Selbstbeschaffung von Leistungen 
ohne Einwilligung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet ihn 
grundsätzlich nicht zur Übernahme der Kosten.“ An dieser Stelle hätte es also keine 
Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtsbarkeit gegeben, an 
anderen Stellen versteckt jedoch durchaus. So sollte z. B. der § 41 SGB VIII so 
eingeschränkt werden, dass Hilfe für junge Volljährige nur unter engen 
Voraussetzungen hätte geleistet werden können, insbesondere nur als Fortsetzung 
einer vorangegangenen Hilfe zur Erziehung. Jugendhilfeleistungen in Verbindung mit 
einem Strafverfahren gegen Heranwachsende wären damit fast gänzlich unmöglich 
geworden. Noch gravierender wäre allerdings die beabsichtigte Änderung im SGB I 
ausgefallen. In § 33 SGB I hätte eine sogenannte „Finanzkraftklausel“ eingeführt 
werden sollen. Die Umsetzung sozialrechtlicher Leistungsverpflichtungen hätte sich 
an den Finanzen des jeweiligen Trägers ausgerichtet. Dies hätte eine 
„Leistungsgewährung nach Kassenlage“ legitimiert und den Rechtsanspruch auf 
individuelle Hilfen in der Kinder- und Jugendhilfe untergraben. Wie viel und ob 
Jugendhilfeleistungen dann noch in einem Jugendstrafverfahren „angekommen“ 
wären, kann man sich denken. Das KEG, welches nebenbei bemerkt, handwerklich 
in einigen Teilen sehr schlecht war (z. B. mangelhafte Abstimmung des 
Kinderschutzparagrafen mit den Datenschutzbestimmungen), ist Mitte 2005 im 
Bundestag gescheitert. 
 
Parallel zum KEG wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend das Gesetz zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der 
Tagesbetreuung und zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe auf den 
Weg gebracht. Der Referentenentwurf zu diesem Gesetz vom März 2004 enthielt 
folgende Formulierung zum § 36a Abs. 1 SGB VIII: „Die Erbringung von Hilfen setzt 
eine Entscheidung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über die Gewährung im 
Einzelfall oder eine Vereinbarung mit dem Leistungserbringer über die 
Voraussetzungen der Leistungserbringung voraus. Dies gilt auch in Fällen, in denen 
Eltern durch das Familiengericht oder Jugendliche und junge Volljährige durch den 
Jugendrichter zur Inanspruchnahme von Hilfen verpflichtet werden.“ Während Satz 1 
im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens eine deutliche Änderung erfahren hat, war 
der heutige 2. Halbsatz in § 36a Abs. 1 wortgleich als Satz 2 im Referentenentwurf 
bereits vorhanden!5 Es ist insofern nicht ganz korrekt, wenn gesagt wird, dass die 
Verschärfung des § 36a mit dem 2. Halbsatz in Abs. 1 erst in den weiteren 
Beratungen des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 
01.06.2005 eingetreten sei6 (tatsächlich war der [Halb-]Satz nur vorübergehend 
verschwunden). Seitens des Stadtjugendamts Pforzheim hat man sich mit Schreiben 
vom 24.05.2005 gegenüber dem Deutschen Städtetag, welcher um Stellungnahme 
gebeten hatte, wie folgt geäußert: „Die Konkretisierung und Klarstellung des 
Gesetzesentwurfs in § 36a ist zu begrüßen. Die vermutete Einsparmöglichkeit ergibt 
sich aber nur dort, wo die Jugendhilfe bisher vergleichsweise unkritisch 
Leistungsentscheidungen der Familien- oder Strafgerichte ohne ausreichende eigene 
Bedarfsprüfung umgesetzt hat. Die im Entwurf als sogenannte 
Anordnungskompetenz des Familien- oder Jugendgerichts skizzierte Konstellation ist 
bei uns bereits seit Mitte der 90er Jahre so nicht gesehen worden, so dass 
Einsparmöglichkeiten durch diese Klarstellung nur minimal erwartet werden können. 
Die gesetzliche Klarstellung ist dennoch zu begrüßen, entspricht sie doch unserer 
                                                 
5 MEYSEN, 2008, S. 563 
6 so GOERDELER, 2009a, S. 125 
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Praxis und unserem Verständnis staatlicher Gewaltenteilung.“ Umso erstaunter war 
man in Pforzheim als kurze Zeit später im Regierungsentwurf besagter Satz in § 36a 
fehlte und zunächst auch nach Aufteilung des Gesetzes in das 
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) und in das Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Kinder- und Jugendhilfe (KICK) nicht zu finden war. Etwas überraschend, aber wie 
gesagt in der Sache nicht neu, stand er dann wieder im verabschiedeten KICK, das 
zum 01.10.2005 in Kraft trat. 
Das KICK ist im Gegensatz zum KEG handwerklich gelungen (für das Kapitel zur 
Kostenbeteiligung soll dies allerdings eher die Wirtschaftliche Jugendhilfe beurteilen). 
So wurden die Datenschutzbestimmungen mit dem Kinderschutzparagrafen 8a 
abgestimmt und entsprechende Befugnisse geschaffen, die der Aufgabe förderlich 
sind. Auch § 42 zur Inobhutnahme wurde sinnvoll renoviert. Der unsinnige Verweis in 
§ 61 Abs. 3 in die (nicht vorhandenen) Datenschutzbestimmungen des JGG wurde 
gestrichen, aber gleichzeitig daran gedacht, für die Mitwirkung in 
Jugendstrafverfahren eine Befugnis zur Datenerhebung bei Dritten zu schaffen. Abs. 
1, 1. Halbsatz des § 36a erhielt gegenüber der Fassung im Referentenentwurf eine 
verbesserte Fassung. 
 
Sinn und Zweck des § 36a 
§ 36a SGB VIII stellt die Konnexität zwischen Aufgaben- und 
Ausgabenverantwortung her.7 Jugendhilfe ist im Wesentlichen eine kommunale 
Aufgabe. Sie wurde den Kommunen zugewiesen und diese haben damit die alleinige 
Kompetenz, die zur Erfüllung der Aufgabe gesetzlich bestimmten Entscheidungen zu 
treffen.8 Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung haben die Kommunen die 
Organisations-, Personal- und Finanzhoheit zur Erfüllung der Aufgaben in der Kinder- 
und Jugendhilfe. Im Rahmen der Gewaltenteilung wird die Aufgabenerfüllung durch 
die Verwaltungsgerichte kontrolliert. Es war daher sinnvoll aufgrund der engen 
Verknüpfung von Jugendhilfeleistungen mit der Mitwirkung in familiengerichtlichen 
und jugendgerichtlichen Verfahren im § 36a Abs. 1, 2. Halbsatz klarzustellen, dass 
es nicht die Familien- oder Jugendgerichte sind, die über Jugendhilfeleistungen 
entscheiden.9 
§ 36a SGB VIII stellt die Steuerungsverantwortung des öffentlichen 
Jugendhilfeträgers als Kosten- und Leistungsträger sicher (und nimmt damit Bezug 
auf die erwähnte Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichts). Es geht darum, 
in jedem Einzelfall zu steuern und zwar von Anfang an, damit dem Ziel der Kinder- 
und Jugendhilfe im Sinne des § 1 SGB VIII mit möglichst ökonomischem Einsatz der 
Finanzmittel näher gekommen werden kann. § 36a SGB VIII steht im Vierten 
Abschnitt des SGB VIII, in dem sich die Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen für 
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und die Hilfen für junge Volljährige 
finden, gilt aber analog auch für andere Jugendhilfeleistungen, die eine individuelle 
Bedarfsfeststellung voraussetzen (z. B. § 19 Gemeinsame Wohnform für 
Mütter/Väter und Kinder).10 Die Steuerungskompetenz übt der Jugendhilfeträger 
entsprechend der Mitwirkungsrechte der Betroffenen im Benehmen mit diesen aus, 
was bei auf längere Sicht angelegten Hilfen seinen Niederschlag im Hilfeplan nach § 
36 SGB VIII findet. Mit der Steuerung im Einzelfall sowohl fachlich-inhaltlich als auch 
finanziell ist die Sicherstellung der Wahrnehmung der Gesamtverantwortung nach § 
79 SGB VIII verbunden. § 36a sichert, dass es kein „Hineinregieren“, sondern die 

                                                 
7 WMOS-WIESNER, 2006, § 36a Rn. 7 
8 WMOS-WIESNER, 2006, § 36a Rn. 8 
9 WMOS-WIESNER, 2006, § 36a Rn. 9; MEYSEN, 2008, S. 563 
10 WMOS-WIESNER, 2006, § 36a Rn. 12 
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eigenständige Wahrnehmung der Gesamtverantwortung des Jugendhilfeträgers gibt. 
Es ist die vornehmste Aufgabe des Jugendhilfeausschusses darüber zu befinden wie 
die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe in geeigneter Form vor Ort zu 
gewährleisten sind.11  
Auch bei den niederschwelligen ambulanten Hilfen wie sie nach § 36a Abs. 2 SGB 
VIII zugelassen werden sollen, nimmt der öffentliche Jugendhilfeträger durch die mit 
den Leistungserbringern zu schließenden Vereinbarungen seine 
Steuerungsverantwortung und auch seine Gesamtverantwortung nach § 79 SGB VIII 
wahr. Kriterium für die Niederschwelligkeit ist die „Eingriffsintensität“. Diese sollte mit 
derjenigen der in Abs. 2 ausdrücklich erwähnten Erziehungsberatung vergleichbar 
sein.12 
 
Exkurs 1: Aufgaben der Jugendhilfe nach SGB VIII 
Das SGB VIII benennt die Aufgaben der Jugendhilfe in § 2. Es wird unterschieden 
zwischen Jugendhilfeleistungen und anderen Aufgaben. Jugendhilfeleistungen wie 
z.B. Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. oder Hilfen für junge Volljährige nach § 41 
SGB VIII bringen den eingangs erwähnten Perspektivenwechsel der Jugendhilfe mit 
Einführung des SGB VIII zum Ausdruck. Anspruchs- und leistungsberechtigt sind die 
Eltern bzw. Personensorgeberechtigten (nur eingeschränkt die Kinder bzw. 
Jugendlichen selbst) oder die jungen Volljährigen. Hilfen dürfen nicht gegen den 
Willen der Leistungsberechtigten erbracht werden. Wollen die Leistungsberechtigten 
eine Hilfe, so haben sie das Recht zwischen Einrichtungen und Diensten 
verschiedener Träger zu wählen und Wünsche zur Ausgestaltung der Hilfe zu 
äußern. Weitgehende Beteiligungsrechte im Rahmen der Hilfeerbringung sind bei 
Hilfen nach §§ 27 ff. bzw. § 41 über die Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII gesichert. 
Bei Jugendhilfeleistungen soll sich der öffentliche Träger eher auf Planungs-, 
Steuerungs-, Evaluations- und Entscheidungsaufgaben konzentrieren und die 
eigentliche Hilfeerbringung freien Trägern überlassen. Dies kommt durch das in § 4 
Abs. 2 SGB VIII normierte Subsidiaritätsprinzip zum Ausdruck und wird im 11. 
Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung empfohlen.13  In Bremerhaven wird 
dies beispielsweise so umgesetzt, dass die „justiznahen“ Jugendhilfeleistungen durch 
die Gesellschaft für integrative soziale Beratung und Unterstützung mbH (GISBU) 
erbracht werden. 
„Die nicht unerhebliche Restkategorie von Aufgaben, die nicht die Funktion von 
Sozialleistungen hat, wurde in Ermangelung eines prägnanten Begriffs mit ,andere 
Aufgaben’ bezeichnet.“14 Die Spanne der anderen Aufgaben ist recht breit und 
uneinheitlich.15 So fallen beispielsweise die Mitwirkung in familiengerichtlichen oder 
jugendgerichtlichen Verfahren ebenso darunter wie Inobhutnahmen, aber auch die 
Tätigkeit im Rahmen der Adoptionsvermittlung oder die Beistandschaft, 
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft. Im Gegensatz zu Jugendhilfeleistungen steht 
bei den anderen Aufgaben der Jugendhilfe der hoheitliche Charakter im 
Vordergrund. So gibt es keine Leistungsberechtigten im eigentlichen Sinn, sondern 
Betroffene. Die Wahrnehmung der anderen Aufgaben ist nicht vom Willen der 
                                                 
11 Die mit der Förderalismusreform I geschaffene Möglichkeit der Länder zu abweichenden Regelungen bei der 
Gestaltung von Behördeneinrichtungen (Neufassung Artikel 84 GG) kann leider zur Schwächung des 
Jugendhilfeausschusses führen. So hat das Land Baden-Württemberg nunmehr geregelt, dass die Stadt- und 
Landkreise selbst entscheiden können, ob der Jugendhilfeausschuss weiterhin ein beschließendes oder lediglich 
ein beratendes Gremium ist. 
12 WMOS-WIESNER, 2006, § 36a Rn. 39 
13 BMFSFJ, 2002, S. 262 
14 WMOS-WIESNER, 2006, § 2 Rn. 4 
15 WMOS-WIESNER, 2006, § 2 Rn. 13 
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Betroffenen abhängig und diesen steht kein Wunsch- und Wahlrecht zu. Die anderen 
Aufgaben der Jugendhilfe markieren auch die Grenze für das eigenständige 
Betätigungsfeld der freien Jugendhilfe.16 Die anderen Aufgaben sollen i.d.R. vom 
öffentlichen Jugendhilfeträger wahrgenommen werden. Freien Trägern können 
bestimmte Aufgaben zur Ausführung in engen Grenzen übertragen werden (§§ 3 
Abs. 3 und 76 SGB VIII). Sie fungieren dabei aber als „verlängerter Arm“ des 
öffentlichen Jugendhilfeträgers.17 Es handelt sich demnach nicht um eine Delegation 
an den freien Träger wie dies bei Jugendhilfeleistungen der Fall ist, sondern um eine 
Auftragsübertragung im Rahmen von § 89 SGB X. 
 
§ 36a Abs. 1 SGB VIII und die Mitwirkung in Jugends trafverfahren 
Die Mitwirkung in Jugendstrafverfahren ist eine „andere Aufgabe“ der Jugendhilfe. § 
36a SGB VIII zielt aber auf Jugendhilfeleistungen. In der Logik des SGB VIII besteht 
in der Einzelfallhilfe immer die Pflicht zu prüfen, ob Hilfeleistungen in Betracht 
kommen und die Pflicht diese im Bedarfsfalle einzuleiten. Dies findet sich 
durchgängig in den Bestimmungen zum Kinderschutz in den §§ 8a und 42 (nur wenn 
die Not- und Gefährdungslage nicht durch Hilfe abgewendet werden kann, sind 
weitere Eingriffsbefugnisse gegeben)18 und erst recht in den Aufgaben zur 
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren. Bei der Mitwirkung in Jugendstrafverfahren ist 
dies in § 52 Abs. 2 SGB VIII ausdrücklich normiert. Jugendhilfe und Jugendstrafrecht 
sind hier verschränkt. Handlungsleitend für die Jugendhilfe ist dabei allerdings, dass 
eine Jugendhilfeleistung zwar aus Anlass einer Straftat, aber nicht wegen einer 
Straftat gewährt wird. Nicht der Gesetzesverstoß als solcher führt zur 
Jugendhilfeleistung, sondern der Hilfebedarf aufgrund der psycho-sozialen Situation 
des jungen Menschen.19 Leistungen der Jugendhilfe sind keine funktionellen 
Äquivalente zu strafrechtlichen Sanktionen, sondern auch im Zusammenhang mit 
Jugendstrafverfahren auf Grundlage einer Bedarfsfeststellung nach dem SGB VIII zu 
erbringen. Eine Jugendhilfeleistung muss also immer im Sinne des § 1 bzw. der 
jeweiligen Spezialvorschrift wie z. B. § 27 SGB VIII notwendig und geeignet sein. „Im 
Mittelpunkt des Tätigwerdens des Jugendamtes aus Anlass eines Strafverfahrens 
steht die Aufgabe, soweit erforderlich, einen wie immer gearteten Hilfeprozess 
einzuleiten und zu begleiten.“20 § 36 a Abs. 1 SGB VIII sichert die Souveränität und 
Autonomie der Jugendhilfe in diesem Zusammenhang. Problemlos in der Praxis 
handhabbar ist dies, wenn sich die Interessen und Zielsetzungen der Jugendhilfe 
und Justiz treffen. Um einen Jugendlichen zu „motivieren“ eine notwendige 
Jugendhilfeleistung in Anspruch zu nehmen, ist es manchmal förderlich, wenn diese 
vom Jugendrichter als Weisung ausgesprochen wird. Wenn der Richter dies auch als 
passend ansieht im Sinne der Legalbewährung auf den Jugendlichen einzuwirken, 
gibt es keine Divergenzen. Schwierig wird es, wenn Jugendhilfe und Justiz 
unterschiedlicher Ansicht sind. § 36a SGB VIII will in solchen Fällen die Fachlichkeit 
der Jugendhilfe schützen, die üblicherweise in einem sozialpädagogisch-
diagnostischen Prozess festgestellt hat, ob ein Hilfebedarf vorliegt.  
 
Exkurs 2: Die Gewährung von Hilfen (zur Erziehung) durch das Jugendamt 21 
                                                 
16 WMOS-WIESNER, 2006, § 2 Rn. 5 
17 WMOS-WIESNER, 2006, § 3 Rn. 16-18 
18 WMOS-WIESNER, 2006, § 8a Rn. 29 
19 WMOS-MÖRSBERGER, 2006, § 52 Rn. 1 und 56; MÜNDER U.A., 2006, § 52 Rn. 83; TRENCZEK, 2007, 
S. 36 f. 
20 KVJS 2007, S. 6  
21 Dieser Exkurs soll aus Platzgründen auf die Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII (und die Analogie 
zu Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII) beschränkt bleiben. Hilfen für seelisch behinderte Kinder 
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Jugendhilfeleistungen, für die wie bei den Hilfen zur Erziehung, eine individuelle 
Bedarfsfeststellung zu treffen ist, setzen die gleichberechtigte Einbeziehung der 
Leistungsadressaten in den Prozess der Entscheidungsfindung voraus.22 Wie in § 27 
Abs. 1 SGB VIII normiert, hat ein Personensorgeberechtigter bei der Erziehung eines 
Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (zur Erziehung), wenn eine dem Wohl 
des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und 
die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. In Abgrenzung zur Hilfe 
zur Erziehung bei Minderjährigen soll die Hilfe bei jungen Volljährigen für die 
Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung 
gewährt werden.23 Bei Hilfen zur Erziehung ist daher im Rahmen der 
Entscheidungsfindung immer der systemische Blick auf die Eltern-Kind-Beziehungen 
und –Interaktionen zu richten. 
Stichwortartig seien die weiteren Grundsätze zur Gewährung der Hilfe zur Erziehung 
aufgeführt: 

• Es bedarf einer differenzierten sozialpädagogischen Diagnostik als Basis, auf 
der die Hilfeplanung aufbaut. 

• Es bedarf einer Hilfeplanung mit allen Beteiligten und die Erstellung eines 
Hilfeplans  nach § 36 Abs. 2 SGB VIII als Verschriftlichung der Planung bei auf 
längere Zeit angelegten Hilfen. 

• Die Entscheidungsfindung über eine Hilfe (Ist auf Grund der besonderen 
psycho-sozialen Situation eine Hilfe notwendig? Welche Hilfe ist geeignet?) ist 
ein Prozess, von dessen Verlauf und Intensität der Erfolg der nachfolgenden 
Hilfe entscheidend mit abhängt. 

• Dieser Prozess bedarf der Motivation und Mitwirkungsbereitschaft der 
Personensorgeberechtigten, aber auch des Kindes/Jugendlichen und der 
Unterstützung durch die Fachkräfte. 

• Es bedarf der Kooperation zwischen allen am Hilfeprozess Beteiligten. 
 
Hilfegewährungen stoßen an Grenzen, wenn es keine passgenauen Angebote für 
den individuellen Bedarf im Einzelfall gibt und mit weniger geeigneten 
Hilfekonstruktionen gearbeitet werden muss. Die Inanspruchnahme von Hilfe zur 
Erziehung ist Ausdruck der Ausübung elterlicher Sorge. „Mit der Inanspruchnahme 
von Hilfe zur Erziehung ist daher auch kein staatlicher Eingriff in die elterliche 
Erziehungsverantwortung verbunden.“24 Das Freiwilligkeitsparadigma lässt Hille 
unter Zwang nicht zu, so dass eine weitere Grenze der Hilfeerbringung in der 
Weigerung der Personensorgeberechtigten, die Hilfe zu beantragen oder 
mitzuwirken, liegen kann. Sofern die Schwelle zur Kindeswohlgefährdung nicht 
überschritten ist, besteht auch keine Befugnis zur Einschaltung des Familiengerichts, 
um in die elterliche Sorge einzugreifen. Aber nicht nur die Motivationslage der 
Personensorgeberechtigten, sondern natürlich auch die des jeweiligen Jugendlichen 
zur Inanspruchnahme von Hilfe stellt eine Grenze dar. Bei aller Freiwilligkeit zur 
Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung muss gesehen werden, dass sich der 

                                                                                                                                                         
und Jugendliche nach § 35a SGB VIII können u. a. für suchterkrankte Jugendliche und junge Volljährige in 
Frage kommen. Bei Verstößen gegen das BtMG oder sogenannter „Beschaffungskriminalität“ können Hilfen 
nach § 35a somit auch Thema in Jugendstrafverfahren sein. Die Darstellung der umfassenden zusätzlichen 
Voraussetzungen der Leistungsprüfung nach § 35a mit fachärztlicher Stellungnahme, Klärung der 
Teilhabebeeinträchtigung, Klärung des Vor- und Nachrangs zu Leistungstatbeständen anderer 
Sozialgesetzbücher u. a. m. würde diesen Beitrag jedoch über Gebühr aufblähen. 
22 WMOS-WIESNER, 2006, vor § 27 Rn.6 
23 WMOS-WIESNER, 2006, § 41 Rn. 1 
24 WMOS-WIESNER, 2006, vor § 27 Rn. 23 
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Jugendliche im Jugendstrafverfahren in einem Zwangskontext befindet. Es gehört 
daher zur besonderen Kunst der Jugendhilfe, diesen Widerspruch zu überwinden 
oder kreativ nutzbar zu machen. Dies kann, wie oben schon erwähnt, beispielsweise 
darin bestehen, den Jugendlichen (und dessen Personensorgeberechtigten) über 
eine jugendrichterliche Weisung zu „motivieren“ eine notwendige Jugendhilfeleistung 
in Anspruch zu nehmen. In § 10 Abs. 1 JGG sind Weisungen benannt, die ähnlich 
klingende Begrifflichkeiten wie das SGB VIII aufweisen. „Die genannten Weisungen 
sind mit den Leistungen der Jugendhilfe, wie sie in SGB VIII gefasst sind, nicht 
identisch, es gibt aber inhaltliche Entsprechungen oder jedenfalls typische 
Zuordnungen in der Praxis. So korrespondiert die Weisung, in einer Familie oder in 
einem Heim zu wohnen (§ 10 Abs. 1 Nr. 2), mit der Vollzeitpflege bzw. der 
Heimerziehung nach §§ 33, 34 SGB VIII, die Unterstellung unter einen 
Betreuungshelfer (§ 10 Abs. 1 Nr. 5) mit der Betreuungshilfe nach § 30 SGB VIII und 
die Verpflichtung, an einem sozialen Trainingskurs teilzunehmen (§ 10 Abs. 1 Nr. 6), 
mit der Sozialen Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII.“25 Da weder der Katalog der 
Weisungen nach § 10 JGG noch derjenige der Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. 
SGB VIII abschließend ist, können im Einzelfall noch weitere Korrespondenzen 
hergestellt werden. Wie problematisch bzw. rechtlich verfehlt dies aber bei 
Arbeitsweisungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 und beim Täter-Opfer-Ausgleich nach § 10 
Abs. 1 Nr. 7 JGG ist und welche Lösung das Bundesministerium der Justiz überlegt, 
wird weiter unten ausgeführt. 
Abschließend zu diesem Exkurs sei noch einmal betont, dass auch 
Jugendhilfeleistungen, die im Zusammenhang mit Jugendstrafverfahren gewährt 
werden, nach den materiellen und formellen Leistungsvoraussetzungen des SGB VIII 
zu gewähren sind. Formell wird eine Hilfe zur Erziehung durch einen Verwaltungsakt 
gewährt. Der Leistungserbringer wird, sofern es sich um einen Träger der freien 
Jugendhilfe handelt (was nach § 4 Abs. 2 SGB VIII die Regel sein sollte), auf 
Grundlage einer mit dem (überörtlichen) öffentlichen Jugendhilfeträger 
abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltvereinbarung beauftragt. Die Kosten 
werden, wenn die unten näher ausgeführten Voraussetzungen des § 36a SGB VIII 
vorliegen, vom örtlichen öffentlichen Jugendhilfeträger übernommen. Bei ambulanten 
Hilfen werden die Eltern nicht zur Kostenbeteiligung herangezogen, bei stationären 
Hilfen (Vollzeitpflege, Heimerziehung) ist dies jedoch der Fall (was ebenfalls ein 
Hindernis für die Eltern sein könnte, Hilfe in Anspruch zu nehmen). 
 
Voraussetzungen der Kostentragung nach § 36a Abs. 1  SGB VIII 
Wie bereits erwähnt, hat der 1. Halbsatz des Absatz 1 vom Referentenentwurf bis zur 
Umsetzung als Gesetz eine deutliche Wandlung und Verbesserung erfahren und 
lautet jetzt: „Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe trägt die Kosten der Hilfe 
grundsätzlich nur dann, wenn sie auf der Grundlage seiner Entscheidung nach 
Maßgabe des Hilfeplans unter Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts erbracht 
wird;…“. Der Text benennt jetzt die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, 
damit die Kostentragungspflicht des öffentlichen Jugendhilfeträgers eintritt. Nicht 
expressis verbis erwähnt, aber durch Betonung des Wunsch- und Wahlrechts mit 
gedacht, ist die Willensbekundung der Anspruchsberechtigten auf eine 
Hilfeleistung.26 Eine Hilfe gegen den Willen der Anspruchsberechtigten zu erbringen, 
ist rechtswidrig. Es gehört aber in aller Regel zur Aufgabe der Jugendhilfe, zur 
Annahme einer Hilfe zu motivieren. Anspruchsberechtigt bei Hilfen zur Erziehung 
sind die Personensorgeberechtigten. Nun richten sich Jugendstrafverfahren an 
                                                 
25 GOERDELER, 2009a, S.129 
26 WMOS-WIESNER, 2006, § 36a Rn. 14 
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Jugendliche (und Heranwachsende), so dass sich auch die Anordnungen des 
Jugendrichters zur Inanspruchnahme von Jugendhilfeleistungen direkt an diese und 
nicht an die Personensorgeberechtigten richten. Es wird verschiedentlich die 
Auffassung vertreten, dass eine jugendrichterliche Anordnung, Leistungen der 
Jugendhilfe in Anspruch zu nehmen, das Einverständnis der 
Personensorgeberechtigten ersetze und wie eine familiengerichtliche Entscheidung 
nach §§ 1666 und 1666a BGB zu werten sei.27 Diese Auffassung ist für Praktiker der 
Jugendhilfe befremdlich, solange eben die Grenze der Kindeswohlgefährdung nicht 
überschritten ist. Jedes jugendrichterliche Urteil gegenüber Jugendlichen greift zwar 
zunächst in die elterliche Sorgeverantwortung ein, doch sobald sich ein solches Urteil 
auf die Inanspruchnahme einer Jugendhilfeleistung bezieht, sind bei der Umsetzung 
die Leistungsvoraussetzungen des SGB VIII zu beachten. Es gibt zu dieser 
Fragestellung ein unveröffentlichtes auf Anfrage des Stadtjugendamts Pforzheim 
erstelltes Rechtsgutachten des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht 
(DIJuF), das zu dem Schluss kommt, dass in jedem Fall bei Hilfen zur Erziehung das 
Einverständnis der Personensorgeberechtigten vorliegen muss. Darin heißt es in der 
abschließenden Bewertung: „Dagegen gibt WIESNER28 zu bedenken, dass die 
(jugendstrafrechtlich verständliche) Umgehung des Personensorgeberechtigten der 
Systematik der §§ 27 ff. SGB VIII widerspreche und – da es sich bei den Leistungen 
nicht um Strafsanktionen handele – im Hinblick auf Art. 6 Abs. 2 GG 
verfassungsrechtlich bedenklich erscheine. Auch HÄBEL29 und HAPPE/SAURBIER30 
halten ein Einverständnis der Personensorgeberechtigten zu den Maßnahmen des 
SGB VIII auch bei Anordnungen des Jugendgerichts für erforderlich. Das 
Jugendgericht könne zwar durch strafrechtliche Sanktionen die elterliche Sorge 
beschränken, es könne aber nicht in Leistungsrechte Dritter, hier der 
Personensorgeberechtigten, eingreifen.“31 Dem ist von Seiten der Jugendhilfe nur 
zuzustimmen. Wie soll bei einer längerfristig angelegten Hilfe eine Hilfeplanung 
gegen den Willen der Personensorgeberechtigten gemacht werden? Wie kann ein 
Leistungserbringer mit sich verweigernden Personensorgeberechtigten arbeiten? 
Natürlich ist eine Hilfe zur Erziehung keine attraktive Leistung, welche 
Personensorgeberechtigte gerne in Anspruch nehmen, aber es gehört wie schon 
erwähnt zur Aufgabe der Jugendhilfe zur Inanspruchnahme von Leistungen in einem 
gemeinsamen Klärungs- und Beratungsprozess zu motivieren. Wenn eine Hilfe von 
Eltern boykottiert oder gar torpediert wird, ist der Misserfolg vorprogrammiert – daran 
ändert auch eine richterliche Entscheidung nichts. Die notwendige Willensbekundung 
der Personensorgeberechtigten ist nicht mit einer formellen Antragstellung auf Hilfe 
gleichzusetzen, denn dies verlangt das SGB VIII so nicht (ein Antrag ist als 
Dokumentation der Willensbekundung gleichwohl sinnvoll und nützlich).32 
Ohne die Bekundung zur Inanspruchnahme von Hilfen kann auch der – in § 36a SGB 
VIII geforderten – Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 SGB VIII nicht 
entsprochen werden. Wer nichts will, will auch nicht zwischen verschiedenen 
Einrichtungen und Diensten wählen und Wünsche zu Gestaltung der Hilfe äußern. 
§ 36a SGB VIII fordert, dass der öffentliche Jugendhilfeträger die 
Hilfevoraussetzungen eigenständig prüft und darüber entscheidet. Dies sichert die 

                                                 
27 GOERDELER, 2009, S. 33; TRENCZEK, 2007, S. 37; zum jugendkriminalrechtlichen Dreiecksverhältnis vgl. 
TRENCZEK in MÜNDER/WIESNER, 2007, S. 360 f. 
28 WMOS-Wiesner, vor § 27 Rn. 46 
29 GK-SGB VIII, § 27 Rn. 85 
30 JANS, HAPPE, SAURBIER & MAAS, Kinder- und Jugendhilferecht, Stand: Dez. 2006 vor § 27 Rn. 32 
31 HÄBEL, § 27 RN. 85 
32 WMOS-WIESNER, 2006, § 27 Rn. 26; MÜNDER U.A., 2006, § 27 Rn. 44 
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Fachlichkeit der Jugendhilfe, die auf Basis einer sozialpädagogischen Diagnostik in 
einem strukturierten Prozess der Entscheidungsfindung zu dem Schluss kommt, ob 
eine Jugendhilfeleistung notwendig und welche Hilfeform in einem solchen Fall 
geeignet ist. Der Erfolg einer nachfolgenden Hilfe hängt wesentlich vom Verlauf und 
der Intensität dieses Prozesses ab. 
Ein zentrales Instrument dazu ist die Hilfeplanung, also die Feststellung zum Bedarf, 
zu Art und Umfang der Hilfe, zu Zielen und Verantwortlichkeiten zu deren Erreichung. 
Die Erstellung eines Hilfeplans als Verschriftlichung der Hilfeplanung ist nach § 36 
Abs. 2 SGB VIII nur bei auf längere Dauer angelegten Hilfen erforderlich (davon ist 
regelmäßig auszugehen, wenn die Hilfe voraussichtlich ein halbes Jahr oder länger 
dauern wird).33 Eine Hilfeplanung als Aushandlungs- und Planungsprozess auf Basis 
der sozialpädagogischen Diagnostik ist jedoch in allen Fällen unabdingbar. Diese 
Hilfeplanung, welche üblicherweise mit den Leistungsberechtigten und den 
Leistungserbringern in Kooperation stattfindet, kann je nach Hilfeart und –intensität 
im Einzelfall recht kurz ausfallen, darauf verzichtet werden sollte jedoch nie. Die 
ausdrückliche Erwähnung des Hilfeplans in § 36a SGB VIII (im Sinne der 
Durchführung eines Hilfeplanverfahrens) zeugt von professionellem Blick auf die 
Erforderlichkeiten zeitgemäßer Hilfegestaltung. Hilfeplanung in ihrer heutigen 
differenzierten Ausgestaltung ist im Übrigen eine Errungenschaft der Jugendhilfe, 
welche inzwischen auch von anderen Bereichen übernommen wurde (z. B. in der 
Eingliederungshilfe nach SGB XII). Man hat erkannt, dass dies das zentrale 
Steuerungsinstrument der Hilfeerbringung im sozialen Bereich ist. 
 
Was wurde durch § 36a SGB VIII ausgelöst? 
§ 36a SGB VIII ist zwar zunächst nur eine reine Kostenvorschrift, doch steckt wie 
schon erwähnt deutlich mehr dahinter. Der 2. Halbsatz in Absatz 1 hat nachhaltige 
Verstimmung bei Justizvertretern ausgelöst und dazu geführt, dass die Diskussion 
um diese Vorschrift auch nach mehr als 4 Jahren immer noch voll im Gange ist. 
Am 13.08.2007 veröffentlichte die Ständige Fachkonferenz 1 „Grundsatz- und 
Strukturfragen des Jugendrechts“ des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und 
Familienrecht eine Stellungnahme unter dem Titel „Jugendhilfe und 
Jugendgerichtsbarkeit: Die Unterschiede als Chance verstehen! – Kommunikation, 
Kooperation und der § 36a SGB VIII“.34 Die um einige Gäste erweiterte 
Fachkonferenz kommt darin zu dem Schluss, dass § 36a Abs. 1 SGB VIII nichts an 
der Aufgabenteilung zwischen Jugendhilfe und Jugendgerichtsbarkeit geändert hat 
und auch keine neue Rechtslage eingetreten ist. Es wurde sich jedoch nicht mit 
dieser Feststellung begnügt, sondern sinnvollerweise auch Eckpunkte gelingender 
Kooperation im Einzelfall und einzelfallübergreifend beschrieben. Nicht verschwiegen 
wird im Weiteren im Abschnitt „Finanzierung und dysfunktionale Effekte“, dass die 
Ressourcenfrage eine nicht unerhebliche Steuerungsfunktion ausübt: „Wenn 
Jugendämter strukturell, personell und finanziell an ihre Grenzen kommen, die 
konkret erreichbaren lokalen Ressourcen erschöpft sind und sich subjektive 
Hilflosigkeit und Überforderung der Helfer/innen einstellt, liegt die Gefahr nahe, dass 
es zu – bewusst-gewollten wie unbewussten - ,Fallverschiebungen’ kommt: Das 
Engagement der Jugendhilfe bleibt unter dem fachlich möglichen und erforderlichen 
Niveau; u. U. werden kostenintensive Jugendhilfeleistungen nicht bereitgestellt, wird 
der/die Betroffene bspw. dem psychiatrischen System anempfohlen oder er/sie bleibt 
im Strafverfahren sich selbst überlassen.“ Die Stellungnahme endet mit dem Appell 
an die „Gesamtverantwortung der Länder, dafür Sorge zu tragen, dass alle im JGG 
                                                 
33 TRENCZEK, 2007, S. 37; GOERDELER, 2009a, S. 132 
34 DIJUF, 2007 
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vorgesehenen Rechtsfolgen zur Anwendung gebracht werden können. Zu überlegen 
ist dabei, ob es Wege gibt, die geschilderten dysfunktionalen Systemeffekte im 
Rahmen des Finanzausgleichs zwischen Land und Kommunen abzumildern und 
auszugleichen.“ Eine Lösung in diesem Sinne würde wahrlich manches deutlich 
entschärfen.  
Doch anstatt diesen Appell konstruktiv aufzugreifen und nach Lösungswegen in 
diesem Sinne zu suchen, haben sich die Justizminister der Länder anderweitig 
positioniert. Im Bericht des Strafrechtsausschusses der Justizministerkonferenz zu 
„Auswirkungen des § 36a SGB VIII auf die jugendstrafrechtliche Praxis“35 wurde die 
Steuerungsverantwortung der Jugendhilfe zwar nicht grundsätzlich bestritten, doch 
davon gesprochen, dass sich das Verhältnis Justiz und Jugendhilfe aufgrund der 
Einführung des § 36a SGB VIII verschlechtert habe. Es ist u. a. vom „durch das 
Inkrafttreten von § 36a SGB VIII ausgelösten Erwachen eines neuen 
Selbstbewusstseins in der Leitung einzelner Jugendämter, häufig mit der strikten 
Verweigerungshaltung zur Durchführung angeordneter ambulanter Maßnahmen“ die 
Rede. Im weiteren Text wird im Abschnitt „Auswirkungen auf die Durchführung und 
Finanzierung ambulanter sozialpädagogischer Angebote im Jugendstrafverfahren“ 
die kühne Behauptung aufgestellt, dass Arbeitsweisungen nach § 10 JGG, aber auch 
das Zuchtmittel der Arbeitsauflagen nach § 15 JGG sowie der Täter-Opfer-Ausgleich 
unbenannte Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII seien und somit in den 
Zuständigkeitsbereich der Jugendhilfe fielen und von ihr zu finanzieren seien. Diese 
Auffassung ist von keiner Kenntnis der Systematik des SGB VIII getrübt. Es wird in 
keiner Weise erkannt, dass Hilfen zur Erziehung den systemischen Blick auf die 
Eltern-Kind-Beziehung richten. Erzieherischer Bedarf wird bei Hilfen zur Erziehung 
aufgrund der Nichtgewährleistung einer dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen 
entsprechenden Erziehung durch die Eltern begründet. Adressaten und 
Anspruchsberechtigte einer Hilfe zur Erziehung sind die Eltern, deren Erziehung 
Unterstützung erfahren soll. Der Strafrechtsausschuss der JuMiKo hat des Weiteren 
überhaupt nicht bedacht, dass die Durchführung dieser Weisungen als 
Jugendhilfeleistungen für Heranwachsende ausgeschlossen wäre. Hilfen für junge 
Volljährige sind auf einzelne, ausdrücklich in § 41 Abs. 2 SGB VIII benannte 
Hilfearten beschränkt. Eine Öffnungsklausel wie bei den Hilfen zur Erziehung in § 27 
Abs. 2 SGB VIII gibt es bei Hilfen für junge Volljährige nicht.36 
Die Justizministerkonferenz machte sich die wenig durchdachte Auffassung des 
Strafrechtsausschusses zu eigen und beschloss am 28.06.2007 u. a., dass man 
gesetzgeberischen Handlungsbedarf sehe, um die Umsetzung richterlicher 
Entscheidungen zu gewährleisten, verbunden mit einer entsprechenden Bitte an das 
Bundesministerium der Justiz, zu prüfen, welche Regelungen insoweit erforderlich 
seien. 
 
Die Auffassung, wonach richterlich angeordnete Arbeitsleistungen37 nach dem JGG 
Hilfen zur Erziehung seien, begegnete dem Verfasser inzwischen auch in anderem 
Zusammenhang: In Abstimmung mit Vertreter/innen der Pforzheimer Jugendjustiz 
haben das Stadtjugendamt Pforzheim und das benachbarte Kreisjugendamt Enzkreis 
im September 2008 ein Schreiben an den Justizminister des Landes Baden-
Württemberg, Herrn Prof. Dr. Goll, gesandt, in dem darauf hingewiesen wurde, dass 
die Aufwände, die für die Organisierung und Vermittlung von Arbeitsleistungen junger 
Straftäter entstehen, eigentlich Vollstreckungskosten und keine Jugendhilfekosten 
                                                 
35 JuMiKo, Bericht des Strafrechtsausschusses vom 28.06.2007 
36 MEYSEN, 2008, S. 564 
37 hierzu ausführlich TRENCZEK, 2004, S. 57 ff. 
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sind, da dies keine Aufgabe der Jugendhilfe nach § 2 SGB VIII ist (allenfalls im 
Einzelfall in Verbindung mit § 13 sein könnte, auf dessen Grundlage aber in 
Pforzheim und im Enzkreis keine Vermittlung richterlich angeordneter 
Arbeitsleistungen stattfindet). In dem Schreiben wurde ausgeführt, dass die 
Interpretation des Berichts des Strafrechtsausschusses der JuMiKo nicht mit dem 
SGB VIII im Einklang steht. Die beiden Jugendämter wollen sich der Erfüllung der 
Aufgabe aber nicht verweigern, sondern baten darum zu prüfen, wie die bei den 
Jugendämtern entstehenden Kosten im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 
berücksichtigt werden können. Es wurde darauf hingewiesen, dass das Land Baden-
Württemberg eine ähnlich sinnvolle Lösung nach Übertragung der Bewährungshilfe 
an den Träger Neustart gGmbH für deren Probanden gefunden hat. Arbeitsstunden 
als Bewährungsauflage (auch bei einer Verurteilung nach JGG) werden nicht mehr 
durch die Bewährungshilfe, sondern durch das Netzwerk Straffälligenhilfe organisiert, 
vermittelt und überwacht. Die Kosten dafür zahlt das Land. In seiner Antwort vom 
27.11.2008 folgt Herr Minister Goll leider gänzlich der Position des 
Strafrechtsausschusses der JuMiKo und sieht, da es sich nach seiner Auffassung bei 
den entstehenden Kosten um solche der Jugendhilfe handelt, keinen Anlass diese im 
Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zu berücksichtigen. In diesem Punkt ist 
das Bundesministerium der Justiz – wie weiter unten ausgeführt wird – inzwischen 
anderer und differenzierterer Meinung. 
 
§ 36a Abs. 1 SGB VIII als Legitimation zur Leistung sverweigerung? 
Wie schon erwähnt hat § 36a SGB VIII an der bestehenden Rechtslage nichts 
geändert, sondern ist rein deklaratorischer Natur und stellt die bisher schon 
geltenden Voraussetzungen zur Leistungsverpflichtung des öffentlichen 
Jugendhilfeträgers klar. Wenn es – wie im Bereicht des Strafrechtsausschusses der 
JuMiKo erwähnt – ein aufgrund § 36a SGB VIII ausgelöstes Erwachen eines neuen 
Selbstbewusstseins einzelner Jugendämter geben haben soll, so hätten diese 
verschlafen, dass es schon vor Inkrafttreten des § 36a SGB VIII die Verpflichtung 
gab zu prüfen, ob die materiellen und formellen Leistungsvoraussetzungen einer 
Jugendhilfeleistung vorliegen.38 Die Ablehnung der Erbringung einer 
Jugendhilfeleistung war auch vor § 36a SGB VIII bereits möglich, jedoch nur aus 
fachlich-inhaltlichen Gründen, wenn die formellen und materiellen 
Leistungsvoraussetzungen nicht vorlagen. Leistungsverweigerung aus anderen (z. B. 
fiskalischen Gründen) war und ist rechtswidrig und durch § 36a SGB VIII in keinster 
Weise gedeckt. „Um die Aufgabe des Jugendamtes der Mitwirkung in Verfahren nach 
dem Jugendgerichtsgesetz fachlich angemessen wahrnehmen zu können, ist es 
notwendig, dass das Jugendamt geeignete erzieherische Hilfen vorhält und im 
Bedarfsfalle gewährt. Die in § 36a SGB VIII normierte Steuerungsverantwortung darf 
nicht als Instrument zur Kostenersparnis missbraucht werden. Notwendige 
erzieherische Hilfen müssen gewährt und in geeigneter Weise mit dem 
Jugendstrafverfahren verbunden werden. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass 
Leistungen der Jugendhilfe keine funktionellen Äquivalente zu strafrechtlichen 
Sanktionen darstellen, sondern auch in Jugendstrafverfahren auf der Grundlage 
einer Bedarfsfeststellung nach dem SGB VIII erbracht werden.“39 Gleichwohl gibt es 
natürlich die im Papier der Ständigen Fachkonferenz des DIJuF beschriebenen 
dysfunktionalen Effekte. Interne Weisungen, keine Jugendhilfeleistungen bei 
Jugendstrafverfahren zu initiieren oder verwaltungstechnische Tricks (Bestehen auf 

                                                 
38 TRENCZEK, 1996 
39 KVJS, 2007, S. 12 
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formellem Antrag, langwierige Entscheidungsfindung)40 sind zudem Kniffe in 
Jugendämtern, um sich einer Leistungspflicht zu entziehen. Auch das Ausdünnen 
der Angebotspalette (wenn es keinen Anbieter für einen Sozialen Trainingskurs gibt, 
braucht auch kein Kurs gewährt und bezahlt werden) hilft Kosten zu vermeiden. All 
dies kann sich aber nicht über § 36a SGB VIII legitimieren und ist kein Ausdruck 
eines Selbstbewusstseins der Jugendhilfe, sondern schlicht unfachlich und 
rechtswidrig. 
Zur Ehrenrettung der Jugendämter muss allerdings auch anerkannt werden, unter 
welchem Druck sie auf der Kostenseite stehen. In Zeiten knapper Kassen werden 
Prioritäten gesetzt, bei denen Jugendhilfeleistungen für junge Straftäter nicht an 
erster Stelle stehen. Derzeit richtet sich das Augenmerk durchaus berechtigt auf den 
Ausbau früher Hilfen und Strukturen zur Prävention von Kindeswohlgefährdungen. 
Gleichzeitig muss gesehen werden, dass die Jugendhilfe oft als Ausfallbürge für 
andere eintritt. In Jugendämtern lässt sich täglich beobachten, dass sich 
Krankenkassen zurückhalten, obwohl sie vorrangig leistungsverpflichtet wären oder 
sein sollten und die Jugendhilfe notgedrungen Leistungen übernimmt, die eigentlich 
nach SGB V erbracht werden müssten. Ähnlich sieht es aus im Schulbereich, wo die 
Jugendhilfe oft sozialpädagogische Kompetenz auf eigene Kosten in Schulen bringt, 
weil sich der Kultusbereich vornehm zurückhält. In Baden-Württemberg tritt die 
Jugendhilfe inzwischen auch als Ausfallbürge für die Bewährungshilfe ein. Die 
Bewährungshilfe wird nunmehr in ganz Baden-Württemberg von Neustart gGmbH 
wahrgenommen. Im Vertrag mit dem Land sind Angebote von sozialen Trainings für 
ihre Probanden nicht mit abgedeckt. Die früheren – wenn auch spärlichen – 
Angebote der Bewährungshilfe zu Anti-Aggressivitäts-Trainings o. ä. gibt es daher 
nicht mehr, so dass die jungen Probanden jetzt bei Bedarf in Angeboten der örtlichen 
Jugendhilfe landen, welche vom örtlichen öffentlichen Jugendhilfeträger finanziert 
werden. 
 
Was bringt Jugendhilfe und Justiz weiter? 
Ausgehend vom Beschluss der Justizministerkonferenz vom 28.06.2007 wurden im 
Bundesministerium der Justiz Vorüberlegungen zu einem JGG-Änderungsgesetz 
angestellt. Im November 2008 und Januar 2009 fanden beim BMJ zwei 
Expertengespräche statt, an denen Vertreter der Landesjustizministerien, der 
obersten Landesjugendbehörden, des Bundesministeriums für Familien, Senioren, 
Frauen und Jugend, der kommunalen Spitzenverbände, des DIJuF, der DVJJ und 
des DJI, Hochschulprofessoren, aber auch Praktiker vor Ort in der Person eines 
Jugendrichters und zweier Vertreter kommunaler Jugendämter teilnahmen und ein 
vom BMJ vorbereitetes Eckpunktepapier berieten. 
Kernpunkt des Eckpunktepapiers41 war die Überlegung des BMJ im JGG eine 
Regelung zu schaffen, welche die verbindliche Festlegung der (grundsätzlichen) 
Leistungspflicht der Jugendhilfe durch das Jugendgericht ermöglichen soll. Wenn 
also die Jugendhilfe sich nicht zu einer Jugendhilfeleistung äußert oder diese nicht 
für notwendig erachtet, das Jugendgericht aber im vorliegenden Fall diese für 
erforderlich hält, so soll das Jugendgericht anstelle des Verwaltungsgerichts 
ausnahmsweise in die Lage versetzt werden, verbindlich festzustellen, dass das 
Jugendamt zur Gewährung von Hilfe verpflichtet ist. Das Jugendamt hätte dann eine 
Jugendhilfeleistung zu erbringen mit der Folge der Kostentragungspflicht. In den 
Expertengesprächen wurde versucht, den Jugendhilfevertretern diese 
                                                 
40 MÜNDER U.A., 2006, § 52 Rn. 79; TRENCZEK, 2007, S. 38 f. 
41 Nicht alle bei den Expertengesprächen behandelten Punkte werden hier dargestellt. Eine Zusammenfassung zu 
allen Punkten findet sich bei SONNEN, 2009, S. 4 f. und GOERDELER, 2009a, S.144 f. 
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Letztentscheidungsbefugnis des Jugendgerichts schmackhaft zu machen mit einer 
ergänzenden Regelung in Analogie zum Vorgehen nach §§ 102 ff. SGB X 
(Durchführung der jugendgerichtlich angeordneten Leistungen durch die Jugendhilfe 
mit Erstattungspflicht der Justiz in Fällen, in denen die jugendhilferechtlichen 
Voraussetzungen einer Leistungserbringung nicht erfüllt sind – mit Entscheidung 
durch das Verwaltungsgericht im Konfliktfall). Deutlich überwiegend lehnte die 
„Jugendhilfeseite“ eine solche Festlegungsbefugnis durch das Jugendgericht ab. 
Dem Ziel des BMJ, rechtswidrige Leistungsverweigerungen von Jugendämtern bei 
der Mitwirkung in Jugendstrafverfahren zu verhindern, ist durchaus beizupflichten, es 
würde jedoch mit einer solchen Regelung ein komplett falscher Weg eingeschlagen 
werden, der nichts verbessert, aber vieles verschlimmert. Gute 
Kooperationsbeziehungen zwischen Jugendhilfe und Justiz, die – wie auch der 
Bericht des Strafrechtsausschusses der JuMiKo feststellt – überwiegen, wären durch 
Einführung einer solchen Regelung zumindest irritiert. Es würde – zumindest auf dem 
Papier – ein Über- und Unterordnungsverhältnis (wieder) hergestellt, welches an das 
manchmal bemühte Bild vom Oberförster und seinem Dackel erinnert. Die 
angestrebte Kooperation auf Augenhöhe, bei der sich die jeweiligen Kompetenzen 
und Befugnisse der beiden Systeme Jugendhilfe und Justiz ergänzen, wäre in Frage 
gestellt. Die Regelung würde ein überwunden geglaubtes Subordinationsverhältnis 
wieder ins Leben rufen und auch bei wohlmeinenden Richtern im Konfliktfall den 
„Anordnungsreflex“ Richtung Jugendhilfe auslösen. Später streitet man sich dann – 
u. U. vor dem Verwaltungsgericht – wer Recht hatte und zahlen muss. Dies ist 
wahrlich nicht geeignet für eine gelingende Kooperation. Dort, wo es eine gute 
Kooperation nicht gibt und sich die Jugendhilfe verweigert, würde die Regelung 
nichts verbessern, sondern im Gegenteil dazu führen, dass eine solche gar nicht erst 
entstehen kann. Die Jugendhilfe würde dann nur noch unter Zwang handeln („soll 
doch der Jugendrichter anordnen, wenn er was will“). Gleichzeitig würde die 
Kreativität gefördert wie man weiterhin um Leistungserbringungen herumkommt, 
indem man z. B. die Angebotspalette ausdünnt, so dass kaum noch geeignete 
Jugendhilfeleistungen zur Verfügung stehen. Die Feststellungskompetenz des 
Jugendgerichts löst im Übrigen noch nicht das Problem der Erforderlichkeit der 
Willenserklärung der Personensorgeberechtigten bei Hilfen zur Erziehung. Es 
würden auch noch weitere Probleme auftreten, wenn das Jugendamt eine Hilfe aus 
guten fachlichen Gründen nicht erbringen will, der Richter dies aber anders sieht und 
von seiner Befugnis Gebrauch machen würde. Das Jugendamt müsste dann gegen 
die eigene fachliche Überzeugung entscheiden, welche Hilfe am wenigsten 
„nichtgeeignet“ ist. Das Jugendgericht soll ja nur die grundsätzliche 
Festlegungskompetenz haben, die Auswahl der Hilfeform und die Festlegung ihres 
konkreten Inhalts bleiben beim Jugendamt. Wie sollen auf einer solchen Grundlage 
eine Zusammenarbeit mit einem Leistungserbringer und eine Hilfeplanung 
stattfinden? Schließlich würde damit ein unauflösbarer Widerspruch zu den in § 36a 
Abs. 1 SGB VIII genannten Leistungsvoraussetzungen geschaffen. Die Verstimmung 
auf der „Justizseite“ würde durch eine Verschnupfung auf der „Jugendhilfeseite“, die 
eine solche Regelung als Retourkutsche zum § 36a SGB VIII verstehen müsste, 
abgelöst. 
 
In den Expertengesprächen wurde auch die Frage erörtert, ob Arbeitsleistungen und 
Täter-Opfer-Ausgleich in den Leistungskatalog des SGB VIII aufgenommen werden 
sollen. Hier gab es eine Annäherung beider Seiten mit konkreten Vorschlägen. 
Zunächst wurde es für erforderlich gehalten, zukünftig zwischen der 
Erziehungsmaßregel der Arbeitsweisungen nach § 10 JGG und dem Zuchtmittel der 
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Arbeitsauflagen nach § 15 JGG auch in der justiziellen Praxis zu differenzieren. 
Richterlich angeordnete Arbeitsleistungen, die sozialpädagogisch begleitet, mit zur 
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung beitragen, sind durchaus mit der 
Zielsetzung des § 13 SGB VIII vergleichbar und somit auch Sache der Jugendhilfe. 
Es wurde daher vorgeschlagen, in § 10 Abs. 1 Nr. 4 JGG die Worte 
„sozialpädagogisch begleitete Arbeitsleistungen…“ einzufügen. Eine parallele 
Regelung, die im SGB VIII auf richterlich angeordnete Arbeitsleistungen Bezug 
nimmt, wurde wegen der möglichen Kollision mit SGB II und III aufgrund der 
Vorrangregelungen in § 10 SGB VIII derzeit nicht für angezeigt gesehen. Klar war in 
der Runde aber, dass Arbeitsweisungen keine Hilfen zur Erziehung sind, sondern – 
wenn man dazu etwas ins SGB VIII übernähme – in den Ersten Abschnitt der 
Jugendhilfeleistungen gehören, vornehmlich in § 13. 
Bei Arbeitsauflagen war Konsens, dass diese aufgrund ihres eher ahndenden 
Charakters keine Jugendhilfeleistungen sind. Wenn die Jugendhilfe aus 
pragmatischen Gründen die Vermittlung weiterhin durchführt, so wäre dies zukünftig 
im Sinne einer Auftragsverwaltung (im Auftrag der Justiz und mit Anspruch auf 
Kostenerstattung durch das Land) zu verstehen. 
Welch ein Fortschritt gegenüber der Auffassung im Bericht des 
Strafrechtsausschusses der JuMiKo! 
Beim Täter-Opfer-Ausgleich war die Sache etwas schwieriger. Täter-Opfer-Ausgleich 
als solcher kann zwar durchaus zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen, doch 
dieses Instrument setzt eigentlich auf Mediation, Stärkung der Opferrechte und 
Wiederherstellung des Rechtsfriedens und nicht auf pädagogische Interaktion. Dies 
passt nicht ohne Weiteres in den Leistungskatalog der Jugendhilfe.42 Es gäbe auch 
gute Gründe, dies unverändert zu lassen. Praktisch ist es jedoch so, dass schon vor 
Jahren, nachdem sich der TOA nach und nach etabliert hat, zur finanziellen 
Sicherung dieses Instruments in aller Regel die Jugendhilfe eingesprungen ist.43 Die 
Justizseite hat, was die Finanzsicherung als Regelleistung betrifft, (im Gegensatz 
zum TOA bei Erwachsenen) finanzielle Zurückhaltung geübt. Es wäre daher aus 
pragmatischen Gründen vorstellbar, wenn die Jugendhilfe die Kröte schluckt und sich 
den TOA offiziell zu eigen macht. In der Expertenrunde beim BMJ wurde sich dafür 
ausgesprochen, eine Ergänzung des Leistungskatalogs der Jugendhilfe – ohne auf 
den TOA zu verengen – um die Befähigung zur gewaltfreien Konfliktlösung im 
Zusammenhang mit schädigendem Verhalten und Hilfen bei einer entsprechenden 
Konfliktbewältigung vorzunehmen. Auch hier war klar, dass der Regelungsstandort 
im SGB VIII nicht bei den Hilfen zur Erziehung sein kann, sondern sich ebenfalls im 
Ersten Abschnitt der Jugendhilfeleistungen, z. B. als § 14a, befinden müsste.  
Die Situation ist in weiten Teilen der Republik so, dass die Jugendhilfe als 
Lückenbüßer den TOA finanziell absichert und insofern entspräche die beim BMJ 
diskutierte Lösung der „normativen Kraft des Faktischen“. Dass es aber auch anders 
geht und die Justiz zu ihrer Verantwortung sowohl inhaltlich als auch finanziell steht, 
zeigt die Stadt Bremerhaven. Hier erbringt die GISBU den TOA. Finanziert wird dies 
durch den Justizetat und nicht über die Jugendhilfe. Letztere war und ist an der 
inhaltlichen Standardentwicklung beteiligt, nicht jedoch an der finanziellen 
Abwicklung. Dies ist die klarste Lösung ohne rechtssystematische und fachlich-
inhaltliche „Klimmzüge“. Die vom BMJ angestrebte Lösung wäre nur eine solche 2. 
Klasse, um das sinnvolle Instrument des Täter-Opfer-Ausgleichs zu erhalten, wenn 
es weiterhin dabei bleibt, dass die Landesjustizbehörden sich ihrer finanziellen 
Verantwortung entziehen. 
                                                 
42 MÜNDER U.A., 2006, § 52 Rn. 86; TRENCZEK, 2000 
43 MEYSEN, 2008, S. 564 
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In der vergangenen Legislaturperiode konnte das Gesetzgebungsverfahren nicht 
weiter vorangetrieben werden. Beim BMJ ist jedoch beabsichtigt, die Arbeiten an 
einem JGG-Änderungsgesetz fortzusetzen. Da es kein parteipolitisch strittiges 
Thema ist, kann das anstehende Gesetzgebungsverfahren zu gegebener Zeit auch 
in der neuen Legislaturperiode wieder aufgegriffen werden. Mittlerweile gibt es 
Signale aus dem BMJ, dass man sich dabei auf die konsensualen Punkte der 
Expertenrunde konzentrieren möchte (wozu auch die frühzeitige Unterrichtung der 
Jugendhilfe, die Anwesenheitspflicht in der Hauptverhandlung und die stärkere 
Verbindlichkeit von § 37 JGG gehören) und den Hauptstreitpunkt der 
Feststellungsbefugnis des Jugendgerichts für Jugendhilfeleistungen nicht weiter 
verfolgen will. Ob und wann das BMJ das Verfahren für ein JGG-Änderungsgesetz 
wieder neu aufnehmen wird, ist unklar. Durch den Koalitionsvertrag hat das BMJ 
inzwischen den Auftrag, eine andere JGG-Änderung anzugehen (die eher 
populistischen, in der Fachwelt deutlich abgelehnten Verschärfungen durch 
Einführung des „Warnschussarrestes“ und der Heraufsetzung des Höchstmaßes der 
Jugendstrafe bei Mord auf fünfzehn Jahre). Wichtig wäre eine Trennung der 
Gesetzgebungsverfahren, da die „Kuckuckseier“ des Koalitionsvertrages inhaltlich 
nichts mit dem Verhältnis von Jugendhilfe und Justiz zu tun haben. 
 
Gesetzliche Verbesserungen sind ein sinnvoller Beitrag, um die Zusammenarbeit von 
Jugendhilfe und Justiz weiter voranzubringen. Wirklich weiter brächten beide Seiten 
aber nicht nur gesetzliche Ergänzungen, sondern gelebte Kooperation, die die 
unterschiedlichen Perspektiven von Jugendhilfe und Justiz in gemeinsamer 
Verantwortung anerkennt. Der Systemzweck der Jugendhilfe (Verwirklichung und 
Förderung des Wohles junger Menschen im Sinne des § 1 SGB VIII) ist ein anderer 
als der Systemzweck der Justiz (Rechts- und Verfahrensschutz, Legalbewährung im 
Sinne des § 2 JGG).44 SGB VIII und JGG schwingen nicht im gleichen Rhythmus und 
auch ein JGG-Änderungsgesetz wird daran nichts grundsätzlich ändern. 
Die Kooperation beider Systeme ist unabdingbar wichtig und sollte daher 
obligatorisch festgeschrieben werden, damit sie sich möglichst gedeihlich entwickelt. 
In der Expertenrunde beim BMJ wurde auch darüber gesprochen und als Ergebnis 
festgehalten: „Die Gruppe hält es für erforderlich, Kooperation auch 
einzelfallübergreifend möglichst flächendeckend weiter zu entwickeln, um 
gemeinsame Abstimmungen und aufeinander bezogene Verfahrensweisen zu 
optimieren, Konflikte möglichst zu vermeiden oder generelle Lösungsmöglichkeiten 
für Konfliktfälle zu bieten. Dabei sollte auch die Mitwirkung der Jugendrichter und 
Jugendrichterinnen möglichst verbindlich geregelt werden…“ Nun sind die 
Befugnisse des Bundesgesetzgebers gegenüber den Richtern zur Anordnung einer 
solchen Kooperationsverpflichtung nicht gegeben. Wichtig erscheint daher vielmehr 
solche Kooperationen vor Ort zu entwickeln. Dabei reicht es nicht nur den guten 
Willen zu haben, sondern auch die Erkenntnis, dass die unterschiedlichen Systeme 
als solche Gegensätze mit sich bringen, die eine gedeihliche Kooperation nicht 
gerade befördern. Entsprechend unterschiedlich sind auch die beruflichen 
Sozialisationen von Sozialarbeitern in der Jugendhilfe und Strafrechtlern in der 
Jugendjustiz. Das alles macht die Sache mühsam, aber nicht vergeblich. KLAUS 
BREYMANN hat diese Aspekte in einem klugen Fachbeitrag näher beleuchtet.45  
Bremerhaven hat mit seinem Arbeitskreis Jugendstrafrechtspflege beste 
Voraussetzungen für eine gute Kooperationskultur. Eine gelebte Kooperation, sowohl 
                                                 
44 MÜNDER U.A., 2006, § 52 Rn. 10; TRENCZEK, 2007, S. 33; MAAS, 1996, S. 246 
45 BREYMANN, 2009. 
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strukturell als auch einzelfallbezogen, ist Bedingung für eine Anerkennung der 
unterschiedlichen Perspektiven und einer Überwindung der Unterschiede in 
Verantwortungsgemeinschaft.46 Wenn es um straffällige junge Menschen geht, so 
darf sich die Kooperation nicht nur auf die (öffentliche) Jugendhilfe und die örtliche 
Justiz beschränken, sondern muss – wie es im Bremerhavener Arbeitskreis 
Jugendstrafrechtspflege der Fall ist – auch die anderen Akteure wie freie Träger, 
Schulen, Polizei und Bewährungshilfe mit einbeziehen. Der gut besuchte Fachtag 
vom 05.02.2010 mit Teilnehmer/innen aus allen vorgenannten Fachdisziplinen setzte 
hier ein positives Zeichen und dürfte Impulse für eine weitere Verbesserung der 
Kooperation gesetzt haben. 
 
UWE JUNG-PÄTZOLD, Dipl. Sozialarbeiter, ist stellvertretender Abteilungsleiter 
Soziale Dienste beim Jugend- und Sozialamt der Stadt Pforzheim und dort 
federführend verantwortlich für den Schwerpunkt „Jugendhilfe im 
Jugendstrafverfahren“ 
 
Uwe.Jung-Paetzold@stadt-pforzheim.de 
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Schlusswort 
 
Was bleibt - Ergebnisse des Fachtages 
 
Als Veranstalter hatten wir uns zum Ziel gesteckt, einen möglichst großen Kreis von 
interdisziplinären Praktikern anzusprechen. Die hohe Zahl von TeilnehmerInnen aus 
Bremen und Bremerhaven belegt, dass dieses Ziel erreicht wurde. 
 
Als zentrale Aussage des Fachtages kann festgehalten werden, dass die 
Entwicklung von abweichenden Verhalten und damit einhergehenden strafrechtlichen 
Auffälligkeiten bei einem Großteil der Auffälligen bereits im Alter von 13 Jahren 
wieder deutlich zurückgeht. Diese so nicht erwarteten Ergebnisse der Langzeitstudie 
aus Münster und Duisburg (Boers) geben Hinweise auf notwendige 
Handlungsaufträge, die bereits vor dem Strafmündigkeitsalter ansetzen. 
Außerdem ist festzuhalten, dass in der ganz überwiegenden Anzahl der Fälle die 
strafrechtliche Auffälligkeiten nur für eine vorübergehende Episode im Leben der 
jungen Menschen von Bedeutung sind.  
Der Begriff der „Kriminellen Karriere“ ist irreführend, impliziert er doch geplantes, auf 
Weiterentwicklung gerichtetes Verhalten. Andauerndes straffälliges Verhalten junger 
Menschen resultiert eher aus zufälligen Faktoren, die unter bestimmten 
Voraussetzungen beeinflussbar sind. 
Ein wesentlicher Handlungsbedarf scheint deshalb darin zu bestehen, sich 
insbesondere denjenigen zu zuwenden, bei denen Straffälligkeit nicht nur für kurze 
Zeit auftritt, sondern über einen längeren Zeitraum und in gehäufter Form mit 
erheblicher strafrechtlicher Bedeutung. Hier sind unter Beteiligung sämtlicher 
Verfahrensbeteiligter Interventionsstrategien zu entwickeln, die zielgerichtete 
Interventionen ermöglichen und für die jungen Menschen Alternativen aufzeigen 
können. 
 
Auf der lokalen Ebene ist deutlich geworden, dass die bereits vorhandene 
Vernetzung über den Arbeitskreis Jugendstrafrechtspflege zu intensivieren ist und 
neben den bereits regelmäßig Beteiligten (Jugendamt, Polizei, Amtsgericht, 
Staatsanwaltschaft, Soziale Dienste der Justiz, freie Träger) der Bereich Schule 
stärker zu beteiligen ist, was auch durch die große Teilnehmerzahl aus dem Bereich 
deutlich geworden ist. 
 
Noch ein treffendes Zitat von Frau Prof. Dr. Graalmann-Scheerer zum Schluss zur 
Heraufsetzung der Höchststrafe auf 15 Jahre im Rahmen des Jugendstrafrechtes: 
 
Der bisher zur Verfügung stehende Strafrahmen wird bisher selbst bei schweren 
Straftaten eher im unteren Rahmen genutzt. Jugendliche oder Heranwachsende 
einfach weg zu sperren ist keine Lösung, so einfach darf der Staat es sich nicht 
machen. Ein Heraufsetzung der Höchststrafe erscheint nicht sinnvoll. 
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Teilnehmer/innen-Liste 
 
Name Vorname Institution 

Abenstein Reiner Abendschule-Bremerhaven 

Akkermann Boris Mobile Betreuung Bremen 

Alester Horst Magistrat Brhv. 

Allen Birgit Akademie f. Arbeit u.Politik 

Arndt Jens DRK-Ambulante Hilfen 

Arnold Norbert Abendschule-Bremerhaven 

Backhaus Heike Förderungsges. F. Bildung 

Bahl Elke Straffälligenhilfe Bremen 

Bahr-Taylor Brigitte Förderungsges. F. Bildung 

Banaschewski Holger Polizei Bremerhaven 

Banemann Klaus GISBU mbH 

Bartels Stefan Amt f.J.F.und Frauen 

Bartoldus Anna Abendschule-Bremerhaven 

Bast Reinhard Polizei Bremen 

Baumgarte Frank Polizei Bremen 

Beckmannshagen Resi GISBU 

Behrens Frank Schulische Dienste Bremerhaven 

Behrens Markus Elbe-Weser-Werkstätten 

Benson Beate Berufliche Bildq.Brhv. 

Benthe-Dittmann Britta Amt f. J. F. und Frauen 

Bettges Lars Elbe-Weser-Werkstätten 

Beu Michael GISBU 

Bienzeisler Andreas JVA-Bremen 

Block Rainer Polizei Bremerhaven 

Bockmann Kai STA Bremen/Bremerhaven 

Bode Patrick Polizei Bremen 

Bodewald Bernd Helene-Kaisen-Haus 

Boers Dr. Klaus Referent 

Boetcher Andre Lutherschule 

Böhm Frank AG Bremerhaven 

Böhm Hans-Jochahim Kripo-Bremerhaven 

Böhme Andreas Polizei Bremen 

Borchert Elke Berufliche Bildq.Brhv. 

Börder Andreas Polizei Bremen 

Breuer Christian Th-Wohngruppe 

Brunck-Weber Ingrid SZ Geschwister Scholl 

Brunken Jutta Bremerhavener Deeskalationsmodell 

Bruns Angelika Förderungszentrum 

Buhr Kai-Jürgen Abendschule-Bremerhaven 

Christoffers Warnke Polizei Bremen 
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Coordes Michael GISBU 

Dierx Helwig GISBU 

Dietrich Julia Abendschule-Bremerhaven 

Dietze Maren Amt f. J. F. und Frauen 

Ditzel Jens Polizei-Bremerhaven 

Döscher Andrea GISBU 

Drewitz Gisela Weisser Ring 

Düchting Petra GISBU 

Eblinger Annegret Abendschule-Bremerhaven 

Engelke Janina Helene-Kaisen-Haus 

Ergüven Türkan Gisbu 

Faust Michaela Lloydgymnasium Brhv. 

Fedl Dorothea Soziale Dienste der Justiz Bremen 

Flathmann Robert GISBU 

Flügger Reinhard Abendschule-Bremerhaven 

Friedrichs Klaus Amt f. J. F. und Frauen 

Getto Jürgen Helene-Kaisen-Haus 

Gök Neval GISBU 

Goritzka Ulrich Polizei Bremen 

Götz Mirco Kinder-u.Jugenhilfe 

Graalmann-Scheerer Kirsten Generalstaatsanwältin 

Grabau Wiebke DRK-Ambulante Hilfen 

Gräber Wolfgang Schulzentrum v. Ossietzky 

Greilich Lidia JMD, AWO 

Griebel Katharina Berufliche Bildq. Brhv. 

Groneweld Sonja GISBU 

Grünhagen Paula GISBU 

Guth Barbara Soziale Dienste der Justiz Bremen 

Haas Susanne Hans-Wendt-Stiftung, Bremen 

Haentsche Michael Polizei Bremen 

Haffner Steffi Elbe-Weser-Werkstätten 

Hahl Wolfgang Immanuel-Kant-Schule 

Hahnel Karsten Polizei Bremerhaven 

Hallensleben Claudia Polizei Bremen 

Hayessen Susan Senator f. Justiz 

Hebel Bastian Helene-Kaisen-Haus 

Heins Thomas GISBU 

Heißenbüttel H. Gesundheitsamt 

Heiting-Gießmann Iris Allmersschule Bremerhaven 

Hellbach Barbara Senatorin f. Arbeit 

Hempel Marike Marktschule Bremerhaven 

Herm Daniel Landgericht Bremen 

Hertrampf Jochen Kulturladen Wulsdorf 

Hien-Völpel Ursula Amtsgericht Bremerhaven 
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Hilker Hol er Polizei Bremen  

Hoffmann Magret Rechtsanwältin 

Holschen Maria Amt f.J.F.und Frauen 

Horstmann Ute Soziale Dienste der Justiz Bremen 

Hüller Michael Amt f.J.F.und Frauen 

Imamoglu Zehra Soziale Dienste der Justiz Bremen 

Jargow Regina GISBU 

Jörgens  Abendschule-Bremerhaven 

Jung-Pätzold Uwe Referent 

Kallus Alexandra Marktschule Bremerhaven 

Kaminiarz Claudius Rechtsanwalt 

Kapetanovic Edita Karl-Max-Schule 

Kappelmann Christiane InCoTrain 

Kappner Sebastian Senator f. Inneres u. Sport 

Kassau Annika Mobile Betreuung Bremen 

Kemper Andrea Uni Bremen 

Kenklies Klaus Soziale Dienste Justiz Bremen 

Kernchen Sabine Pestalozzischule 

Kerscher Peter Jugenamt Bremen 

Kleinert Peter Polizei Bremen 

Klöver Kerstin Die Schleuse, B.Bederkesa 

Kniess Knut Magistrat Brhv. 

Knoche Christian FZH-Eckernfeld 

Koellner Pamela Polizei-Bremerhaven 

Körber Jens Polizei Bremen 

Krönauer-Ratai Angela Gesundheitsamt 

Krummel Ingeborg GISBU 

Kucharski Andre Soziale Dienste der Justiz 

Kunze Frank Polizei Bremen 

Langwald Jenny Gorch-Fock-Schule 

Lehmann Andree Senator f. Inneres u. Sport 

Leysieffer Babara Abendschule-Bremerhaven 

Libert Maciej Elbe-Weser-Werkstätten 

Lindenau-Niemeyer Waltraud Bremerhavener Deeskalationsmodell 

Lissau Uwe Amtsgerichtspräsident Bremerhaven 

Lobin Wolfgang Magistrat Brhv. 

Lobitz Sabine AWO-Soz.-Dienste Bremerhaven 

Lockfeldt Jörg Senator f. Justizt 

Lohse Jürgen GISBU mbH 

Lommel Harald Soziale Dienste Justiz Bremen 

Lübe  Polizei Bremen 

Lüthe Frank JVA-Bremen 

Mann Andrea Mobile Betreuung Bremen 
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Mans Stephanie WWH  

Maschack Stefan Akademie f.Arbeitu.Politik 

Matthiesen Nils Polizei Bremen 

Mehring Hendrikje Amerikanische Schule 

Meierdierks Jürgen Polizei Bremen 

Meinecke Jens Polizei Bremen 

Menge Birgit GISBU 

Mertin Jochen Soziale Dienste der Justiz Brhv. 

Meyer Isabelle Elbe-Weser-Werkstätten 

Meyer-Blum Uwe Polizei-Bremerhaven 

Meyer-Wiedemann Hubert AFSD.Bremen 

Meyka Klaus Elbe-Weser-Werkstätten 

Mey-Timmer Cornelia Elbe-Weser-Werkstätten 

Mischendahl Claudia GISBU 

Möller Arnd AFSD.Bremen 

Mosebach Melanie Helene-Kaisen-Haus 

Müller Iris OPB Bremerhaven 

Müller Jan Polizei Bremerhaven 

Müller Thomas-Georg Polizei Bremen 

Müller Martina JVA-Bremen 

Müller-Krause Viola Der Paritätische 

Murasch Michael Soziale Dienste der Justiz Bremen 

Niedermeyer Alexandra GISBU 

Nowak Garsten Lande ericht Bremen 

Oesen von Konstanze Stadtjugendring 

Oltmanns Heidrun Gesundheitsamt 

Ortqies Volker Polizei Bremerhaven 

Otten Klaus-Peter OPB Bremerhaven 

Otten Susanne Magistrat Brhv. 

Öztürk Hilal STA Bremen/Bremerhaven 

Pane-Hüller Wiebke GISBU 

Pfau Andreas Polizei Bremen 

Pilger Hannes Amt 40 

Ploch Ingrit GISBU 

Prince Samantha Abendschule-Bremerhaven 

Putzer Petra Amt für Soziale Dienste 

Reimers Cornelia Abendschule-Bremerhaven 

Rein Bernd Landesjugendamt Bremen 

Rheb Walter Polizei Bremen 

Riese Marion GISBU 

Ritzinqer Tanja Th-Wohngruppe 

Röhr Reinhard Hans-Wendt-Stiftung, Bremen 

Röper Thomas Polizei Bremen 

Rose Burkhard Abendschule-Bremerhaven 
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Rösing Silke Soziale Dienste der Justiz Bremen 

Roskosch-Buntemeyer Elke Berufliche Bildq.Brhv. 

Rost Dieter AWO-Soz.-Dienste 

Ruttmann Nina Lloygymnasium Bremerhaven 

Sattler Katarina Polizei Bremen 

Sattler Volkmar OPB Bremen 

Sawala Rolf Abendschule-Bremerhaven 

Schäfer-Theis Elke Amt f.J.F.und Frauen 

Schale Kirstin Lutherschule 

Schauf Manfred Gewerbl.-Jugendbildungsstätte 

Schirmbeck Marcus STA Bremen/Bremerhaven 

Schlamilch Susann Berufliche Bildq.Brhv. 

Schlepp Nadine AFSD.Bremen 

Schmidt Claus Abendschule-Bremerhaven 

Schneider Jürgen Polizei Bremen 

Schölzel Christina GISBU 

Schönborg Gunnar St.Petri Kinder-u.Jugendhilfe Bremen 

Schröder Friedrich-Heinz Polizei Bremen 

Schröder E. JUS Bremen 

Schütt Sylvia Abendschule-Bremerhaven 

Schütte Karin Abendschule-Bremerhaven 

Schweichler Henning Polizei Bremen 

Schwiers Helmut Soziale Dienste der Justiz Bremen 

Spyth Manfred Schule Am Leher Markt 

Steininger Jürgen Lloydgymnasium Brhv. 

Stünker Katrin Amerikanische Schule 

Suchland Raymund Soziale Dienste der Justiz Brhv. 

Suhling Dr. Stefan Referent 

Taeger Barbara GISBU 

Teichgräber Heinz-Dieter Polizei Bremerhaven 

Theis Jan Magistrat Brhv. 

Thomas Karl-Heinz GISBU 

Tietjen Thorsten Polizei Bremen 

Toth Laslo Helene-Kaisen-Haus 

Toutziaridou Dafni Soziale Dienste der Justiz Bremen 

Treschok Gaby GISBU 

Tröster Ingo GISBU 

Vogel Sylvia Sozialer Dienst Bremerhaven 

Vogt Christa JVA-Bremen 

Vogt-Poppe Karola Lehrerin an den LSH 

Völpel Frank GISBU 

Weber Rolf Abendschule-Bremerhaven 

Wedemeyer Silvia OPB Bremerhaven 

Wellers-Bremer Martina Goetheschule 

Wenzel Uwe Polizei Bremen 
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Wiebe Gitta OPB Bremerhaven 

Wieger Sascha GISBU 

Wijk Corinna Karl-Max-Schule 

Windeler Christiane Magistrat Brhv. 

Winkler Georgia Helene-Kaisen-Haus 

Wojtowicz Brunhilde Gesundheitsamt 

Wroblewski Anke Elbe-Weser-Werkstätten 

Wünscher Magret Abendschule-Bremerhaven 

Yalcin Semire GISBU 

Zielinski Christine Gesundheitsamt 
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